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Vorwort

Am 14. November 2011 hat unser Institut zu einem 
„Social Event“ eingeladen. Mit der doppelsinnigen Be-
zeichnung wollten wir den feierlichen Startschuss für 
die Einrichtung der zweiten Abteilung an unserem In-
stitut geben, nachdem Axel Börsch-Supan den Ruf an 
das Institut angenommen hat und dort seit dem 1. Juli 
hauptamtlich tätig ist. Damit ist das Forschungsfeld er-
heblich erweitert worden und das Institut, 1980 ge-
gründet als Max-Planck-Insti-
tut für ausländisches und 
internationales Sozialrecht, 
hat aufgrund der Erweiterung 
einen neuen Namen erhalten. 
Es heißt nun Max-Planck-In-
stitut für Sozialrecht und So-
zialpolitik.

Im Folgenden sind die auf 
der Festveranstaltung gehal-
tenen Beiträge abgedruckt. 
Unser besonderer Dank gilt 
den Vortragenden, die uns 
ihre Texte zur Verfügung ge-
stellt haben: zunächst dem 
Generalsekretär der Max-
Planck-Gesellschaft, Ludwig 
Kronthaler, für sein Gruß-
wort, und dem Vizepräsiden-
ten der Max-Planck-Gesell-
schaft und Direktor am 
Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öffentliche 
Finanzen, Wolfgang Schön, der es unternommen hat, 
die Rolle der rechts- und wirtschaftswissenschaftli-
chen Forschung in der Max-Planck-Gesellschaft zu 
beleuchten.

In Ergänzung zu unseren Vorstellungen über die For-
schungsperspektiven folgen zwei Beiträge mit einer 
Perspektive von außen. Zum einen haben wir Franz 
Ruland gebeten, über „Sozialpolitik aus Sicht des So-

zialrechts“ zu sprechen. Dass er sich dazu bereit er-
klärt hat, ist uns eine besondere Freude. Wir haben 
ihn uns gleichermaßen als Redner gewünscht: Weil er 
über zahlreiche Erfahrungen mit interdisziplinärem 
Austausch verfügt, etwa auch durch seine Tätigkeit in 
der sog. „Rürup-Kommission“, in der Axel Börsch-
Supan ebenfalls Mitglied war. Und weil er, der wie 
kein anderer Sozialrechtspraxis und Sozialrechtswis-

senschaft auf einem herausragenden Niveau über 
Jahrzehnte mitei nander verbindet, dem Institut lange 
Zeit als Vorsitzender unseres Fachbeirats zur Seite ge-
standen und sich um das Fortbestehen des Instituts in 
ganz besonderer Weise verdient gemacht hat. Das hat 
er nicht nur mit dem kritischen Blick des Evaluators, 
sondern auch mit großer Bereitschaft zu Hilfe und zu 
gutem Rat getan. Diese Unterstützung hat sich im Üb-
rigen, und damit schließt sich ein Kreis, auch auf die 
2011 erfolgte Erweiterung des Instituts bezogen.
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Als zweiten Redner haben wir Wolfgang Wiegard gebe-
ten, komplementär das „Sozialrecht aus Sicht der So-
zialpolitik“ zu betrachten. Auch bei diesem Thema wa-
ren wir uns sofort über unseren Wunschkandidaten 
einig, und wird sind glücklich, dass er unserer Bitte 
um einen Vortrag nachgekommen ist. In seiner Person 
treffen sich nämlich wieder die besondere fachliche 
Prominenz – es genügt an dieser Stelle die Erinnerung 
an Mitgliedschaft im und Vorsitz des Sachverständi-
genrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung – mit einer persönlichen wie auf das In-
stitut bezogenen Verbundenheit. Sie liegen in einer 
gemeinsamen Vergangenheit an der Universität Re-
gensburg, die einige fachliche Berührungspunkte ein-
schloss. Und auch Wolfgang Wiegard hat die Bemü-
hungen um die Erweiterung des Instituts unterstützt, 
indem er aufschlussreiche Einblicke in die wirtschafts-
wissenschaftliche Forschungslandschaft gewährt hat.

Ferner möchten wir auch an dieser Stelle noch einmal 
dafür danken, dass so Viele, die das Institut über die 
Jahre in verschiedener Weise begleitet haben, als Gäs-
te an unserem „Social Event“ teilgenommen haben. Zu 
nennen sind zunächst der Gründungsdirektor des In-
stituts und frühere Präsident der Max-Planck-Gesell-
schaft, Hans Zacher, ebenso sein Nachfolger als Direk-
tor, Bernd von Maydell. Zweitens sind es die an-
wesenden Mitglieder des Fachbeirats und des Kurato-
riums, neben dem schon genannten Franz Ruland, 
Dagmar Coester-Waltjen, Moris Lehner, Heinrich 
Reiter, Udo Steiner sowie Petr Tröster. Besondere 

Grüße gelten denjenigen, die das frühere Mannhei-
mer Institut for the Economics of Aging, dessen Arbeit 
in der neuen Abteilung zu einem guten Teil fortgesetzt 
wird, als Zuwendungsgeber und Vorstandsmitglieder 
unterstützt haben. Schließlich danken wir auch an 
dieser Stelle noch einmal den Kollegen der den Mün-
chener Max Planck Campus für rechts- und wirt-
schaftswissenschaftliche Forschung bildenden Max-
Planck-Institute, den Kolleginnen und Kollegen der 
Münchener rechts- und wirtschaftswissenschaftli-
chen Fakultäten sowie von anderen in- und ausländi-
schen Universitäten, denen wir durch frühere und ge-
genwärtige Zusammenarbeit besonders verbunden 
sind, den Begleitern unserer wissenschaftlichen Arbeit 
aus Ministerien, Verbänden und der Wirtschaft, und 
last but not least allen früheren und gegenwärtigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des früheren MEA 
und unseres Instituts einschließlich unserer beson-
ders zu erwähnenden Max Planck Fellow Elisabeth 
Wacker für Ihr Kommen.Wacker für Ihr Kommen.Wacker

Wir freuen uns, wenn die Dokumentation der Beiträge 
auf Ihre Aufmerksamkeit stößt. Wir hoffen, dass Sie 
unserem Institut weiterhin durch Ihr Interesse an un-
serer Tätigkeit verbunden bleiben. Zugleich möchten 
wir Ihnen mit der Übersendung unsere besten Wün-
sche für ein gutes Jahr 2013 übermitteln.

München, im Herbst 2012

Ulrich Becker Axel Börsch-Supan
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„Alle Kristallisationen sind ein realisiertes Kaleidos-
kop.“1 Johann Wolfgang von Goethe notierte diese Be-
obachtung und brachte damit zu Papier, was die Max-
Planck-Gesellschaft seit nunmehr einem Jahrhundert 
an- und umtreibt. Mit ihren heute 80 Instituten in 
Deutschland und der Welt schaffen und erhalten Max-
Planck-Wissenschaftler nicht nur Kristallisationen, 
sondern ganze Kristallisationsspektren – oft in Koope-

ration mit anderen For-
schungseinrichtungen, 
wie etwa den Universi-
täten. Sie kreieren Orte 
und Netze aus Grundla-
genforschung, deren Bli-
cke stets über die Hori-
zonte des derzeitigen 
Wissens hinausreichen.

Im Namen der Max-Planck-Gesellschaft begrüße ich 
Sie heute herzlich zu unserer Festveranstaltung anläss-
lich der Erweiterung einer solchen Kristallisation: der 
Einrichtung des “Munich Center for the Economics of 
Aging” unter Leitung von Prof. Axel Börsch-Supan und 
damit der Einrichtung einer zweiten Abteilung am 
Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik. 

Kristallisation bezeichnet im Allgemeinen einen Vor-
gang der konzentrierten Verfestigung basierend auf der 
Bildung von Kristallen. Während die Umgebung und 
Einbettung einer Kristallisation unterschiedlich ausfal-
len kann, geht der Prozess immer einher mit einer Kris-
tallbildung und einem Kristallwachstum.
Das Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpo-
litik ist mit seiner Geschichte aus Entstehung, Auf- 
und Ausbau seit den 80er Jahren ein Musterbeispiel 

für den Prozess einer solchen kristallinen Verfestigung. 
In den Händen halten wir heute ein wertvolles Kalei-
doskop, dessen Formen, Farben, Schattierungen, An-
ordnungen und Größenverhältnisse seiner Kristalle 
weltweit einen Vergleich suchten. 

Oder wussten Sie, dass man auf diesem Forschungsge-
biet hier in München wissenschaftliches Großgerät be-
nutzt? Ich spreche nicht von Teleskopen wie sie Astro-
physiker nutzen. Die Rede ist auch nicht von 
Mikroskopen, mithilfe derer zum Beispiel Zellbiologen 
Ursprünge des Lebens enträtseln. Im Sozialrecht und 
der Sozialpolitik nützen „Sozioskope“, also Surveys oder 
Erhebungen, mit Hilfe derer man sehen kann, was sich 
in Wirtschaft und Gesellschaft tut. Für den einen oder 
anderen mag das kostspielige Assoziationen wecken, 
wenn man jedoch in Kostbarkeiten nicht investiert, um 
z.B. besser sehen zu können, wird man wohl auf Dauer 
einäugig oder sogar blind. 

Wenn Sie bis zu diesem Augenblick geglaubt haben, 
ein 12 bis 15 Zentimeter langes Rohr in den Händen 
gehalten zu haben, an dessen einem Ende sich zwi-
schen einer glatten und einer mattierten Glasplatte be-
wegliche, kleine, farbige Objekte befinden und an des-
sen anderem Ende Sie durch ein kleines Sichtfenster 
in ein Rohr mit Spiegelstreifen blicken, deren Längs-
kanten sich berühren; wenn Sie dachten, dass Sie dann 
beim Hindurchsehen symmetrisch farbige Muster 
durch Mehrfachspiegelung wahrnehmen, die sich 
beim Drehen zwar verändern aber deren Kombination 
endlich ist, dann kann ich Ihnen jetzt versichern: das 
war längst noch nicht alles.

Sehr geehrte Damen und Herren,
verehrter Herr Prof. Zacher, 

Ludwig Kronthaler

Grußwort
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Dr. Ludwig Kronthaler

Prof. Börsch-Supan und Prof. Becker werden Ihnen 
gleich selbst schildern, was sich in ihrem Kaleidoskop 
des MPI für Sozialrecht und Sozialpolitik alles bewegt. 
Zur besseren Verortung wird Ihnen vorher jedoch der 
Vizepräsident der Max-Planck-Gesellschaft, Prof. 
Wolfgang Schön, das Kristallisationsspektrum der 
rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen Forschung 
in der MPG präsentieren.

Die Kaleidoskope unserer Organisation sind vielfältig 
und bunt. Lassen Sie uns heute gemeinsam einen 
Blick hinein werfen und schauen, welche Konstellati-
onen sich auftun und welche schönen Formen und 
Gestalten2 wir sehen können … Zwei Dinge kann ich 
Ihnen schon jetzt versprechen: 1. es ist kostenlos und 
2. Sie werden es nicht bereuen…

Vielen Dank.

1 Johann Wolfgang von Goethe, „Maximen und Reflexionen“ (1907).
2 Kaleidoskop: griech., kalós = schön; eidos = Form, Gestalt; skopéo = schauen, sehen.
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Wolfgang Schön

Rechts- und wirtschaftswissenschaftliche Forschung 
in der Max-Planck-Gesellschaft

als am 4. Oktober 1950 die Geisteswissenschaftliche 
Sektion der Max-Planck-Gesellschaft in der Tradition 
der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft neu gegründet wurde, 
gehörten ihr nicht mehr als drei Institute an: Das Max-
Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht 
und Völkerrecht, das Max-Planck-Institut für ausländi-
sches und internationales Privatrecht sowie die Biblio-

theca Hertziana in Rom 
als Max-Planck-Institut 
für Kunstgeschichte. An 
diesem Tag wurde auf 
Vorschlag des Präsiden-
ten Otto Hahn eine 
„Kommission zur Erwei-
terung der Geisteswis-
senschaftlichen Sekti-
on“ durch den Senat 

eingesetzt. Und doch sollte es 43 Jahre dauern, bis im 
Jahre 1993 mit der Gründung des Max-Planck-Insti-
tuts zur Erforschung von Wirtschaftssystemen in Jena, 
dem heutigen Max-Planck-Institut für Ökonomik, das 
erste streng wirtschaftswissenschaftliche Institut ins 
Leben gerufen wurde. Dort arbeiten heute Werner 
Güth und Ulrich Witt mit ihren Teams. Es folgten wei-
tere Berufungen – im Jahre 2004 Martin Hellwig an 
das Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemein-
schaftsgütern in Bonn und im Jahre 2009 Kai Konrad
an das Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, 
Wettbewerbs- und Steuerrecht. Heute feiern wir mit 
der Amtseinführung von Axel Börsch-Supan die Erwei-
terung des Max-Planck-Instituts für Sozialrecht zu ei-
nem interdisziplinären Institut, in dem Juristen und 

Wirtschaftswissenschaftler zu Grundfragen der Sozial-
staatlichkeit im deutschen, europäischen und weltwei-
ten Kontext arbeiten werden.

Warum so spät? Die Volkswirtschaftslehre ist als aka-
demisches Fach an deutschen Universitäten seit der 
Mitte des 19. Jahrhunderts präsent und die alten 
rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultäten reprä-
sentierten eine Einheit von Rechtswissenschaften und 
Wirtschaftswissenschaften, in denen die heute so 
stark betonte Interdisziplinarität bereits vor 100 Jahren 
mit Selbstverständlichkeit gelebt wurde. Hat die Max-
Planck-Gesellschaft hier frühzeitig Chancen verge-
ben? Oder passten die Wirtschaftswissenschaften 
nicht zum früheren Selbstverständnis der Gesell-
schaft? 

Für die Antwort muss man sich in einem ersten Schritt 
darauf besinnen, dass die Max-Planck-Gesellschaft 
keine „Volluniversität“ betreibt. Ihr Auftrag besteht 
nicht darin, das gesamte Reich wissenschaftlicher For-
schung zu besiedeln. Im Gegenteil: Das „Subsidiari-
tätsprinzip“ hindert die Max-Planck-Gesellschaft dar-
an, Institute oder Abteilungen auf Gebieten ins Leben 
zu rufen, deren Forschungsziele genauso gut an Uni-
versitäten verfolgt werden können. Dieser Anspruch 
führt im Kern in eine naturwissenschaftlich dominierte 
Welt, in der große, apparativ und personell herausra-
gend ausgestattete Institute in der Physik, der Chemie 
oder den Lebenswissenschaften den Ton angeben. Wer 
genau hinschaut, wird daher feststellen, dass noch 
heute große Bereiche der Geisteswissenschaften in der 

Hochverehrter, lieber Herr Zacher, verehrter, lieber Herr von Maydell,
lieber Herr Börsch-Supan, lieber Uli,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
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MPG nicht betreut werden – namentlich der Kern 
dessen, was eine „philosophische Fakultät“ ausmacht. 
Und das, obwohl der Geistes-, Sozial- und Humanwis-
senschaftlichen Sektion heute nicht mehr drei, son-
dern zwanzig Institute angehören. 

Als die Sektion sich in den 50er und 60er Jahren an-
schickte, neue Arbeitsgebiete für ihre Institute zu ent-
decken, stand zunächst die Rechtswissenschaft im 
Vordergrund. In der Mitte der 60er Jahre wurden die 
Institute für Strafrecht, für Rechtsgeschichte sowie 
für Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht ins Le-
ben gerufen, das Institut für Sozialrecht bildete Mitte 
der 70er Jahre den Abschluss dieser Erweiterungsbe-
wegung. Dabei blieb das Grundkonzept der älteren 
rechtswissenschaftlichen Institute vorbildhaft, näm-
lich die Konzentration auf ausländische, internationa-
le und supranationale Entwicklungen, verbunden mit 
einer Forschungs- und Beratungskapazität rund um 
eine auf Weltniveau ausgestattete Bibliothek. Diese 
Institute leben auch heute noch vielfach nach dem 
„Referatssystem“ mit fachlich oder geographisch spezi-
alisierten Referenten, das nicht nur außerhalb der ju-
ristischen Max-Planck-Institute unbekannt ist, son-
dern auch in den Neugründungen der letzten Jahre 
nicht mehr praktiziert wird. 

Den Sozialwissenschaften näherte man sich demge-
genüber zunächst in der Gründung des MPI für Bil-
dungsforschung im Jahre 1963. Auch wenn diese 
Gründung in großem Umfang auf den „Übervater“ die-
ses Instituts, den Juristen und autodidaktischen Bil-
dungsforscher Hellmut Becker, zugeschnitten war, 
lohnt es sich festzuhalten, dass neben ihm als Direkto-
ren auch ein Soziologe, ein Psychologe sowie der „Bil-
dungsökonom“ Friedrich Edding berufen wurde, der – 
aktiv bis 1979 und verstorben 2002 – als erster 
wirtschaftswissenschaftlicher Direktor in der Max-
Planck-Gesellschaft gelten kann. Und doch muss 
auch Friedrich Edding wohl aus der Sicht der klassi-
schen Wirtschaftswissenschaften als „atypischer Fall“ 
bezeichnet werden: Nach dem Studium der Germa-
nistik, der Geschichte und der Theologie hatte er zu-
nächst im Statistischen Reichsamt in Berlin gearbeitet 

und sich später am Kieler Institut für Weltwirtschaft 
in die Bildungsökonomie vertieft. Es hat vielleicht sei-
nen Grund, dass es ein interdisziplinäres Institut war, 
an dem die Wirtschaftswissenschaften erstmals in der 
Max-Planck-Gesellschaft Präsenz zeigten.

Dem wissenschaftspolitischen Trend der 60er und 
70er Jahre folgend, sahen die Gremien der Max-
Planck-Gesellschaft in den folgenden Jahren ihr Heil 
eher in der allgemeinen sozialwissenschaftlichen For-
schung. Dies war auch eine Flucht nach vorne, denn 
immerhin wurde zu Beginn der 70er Jahre unter dem 
Einfluss von Niklas Luhmann und Rainer Lepsius
ernsthaft die Gründung einer Max-Weber-Gesell-
schaft für diesen von der MPG vernachlässigten Be-
reich betrieben. Das hoch ambitionierte Vorzeigepro-
jekt dieser Zeit war das in Starnberg mit Carl-Friedrich 
von Weizsäcker und von Weizsäcker und von Weizsäcker Jürgen Habermas 1970 gegründete 
und 1981 aufgelöste Max-Planck-Institut zur Erfor-
schung der Lebensbedingungen in der wissenschaft-
lich-technischen Welt, ein Projekt, dessen Anspruch 
und dessen Scheitern in jeder Hinsicht höchstes aka-
demisches Niveau zeigten. Hans Zacher hat uns in 
seinem Nachruf auf Carl-Friedrich von Weizsäcker vor 
der Sektion im Juni 2007 sehr eindringlich das Schick-
sal dieses Instituts vor Augen geführt. Bedeutend 
glücklicher wurde die Max-Planck-Gesellschaft mit 
ihrem zweiten Anlauf, dem um Fritz Scharpf und Fritz Scharpf und Fritz Scharpf
Renate Mayntz gegründeten MPI für Gesellschaftsfor-
schung. Ariane Leendertz hat in ihrem Buch „Die prag-
matische Wende: Die Max-Planck-Gesellschaft und 
die Sozialwissenschaften 1975 – 1985“ diesen Wand-
lungsprozess eindrücklich nachvollzogen. Dieses von 
Wolfgang Streeck und Jens Beckert initiierte Buch ist 
ebenso lesenswert wie die Replik von Reimar Lüst in 
den Annalen des Instituts. 

Und dann: Die Wirtschaftswissenschaften. Ganz ver-
gessen waren sie nie. Immerhin hatten von Weizsäcker
und Dahrendorf – wie Reimar Lüst berichtet – für Dahrendorf – wie Reimar Lüst berichtet – für Dahrendorf
Starnberg die Einrichtung einer dritten Abteilung für 
„Internationale Ökonomie“ gefordert. Aber was fehlte, 
war doch ein eigenständiges wirtschaftswissenschaftli-
ches Institut. Ernst-Joachim Mestmäcker berichtete 

Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Schön
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mir, dass es Helmut Coing, der Direktor des Instituts 
für Europäische Rechtsgeschichte, war, der als erster 
zum Ende der 70er Jahre die Einrichtung einer Grün-
dungskommission für ein solches Institut anregte. 
Dabei musste nicht nur eine Legitimation dafür ge-
schaffen werden, neben den volkswirtschaftlichen Fa-
kultäten ein außeruniversitäres Institut zu betreiben, 
es musste auch eine raison d’être neben den großen 
wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstituten 
gefunden werden. Mestmäcker berichtet, dass man die Mestmäcker berichtet, dass man die Mestmäcker
Vorstellung eines kleineren, stark theoretisch und zu-
gleich ordnungspolitisch arbeitenden Hauses verfolg-
te, das nicht in Konkurrenz zu den empirisch arbeiten-
den Konjunkturforschern der großen Institute treten 
sollte. Als Gründungsdirektor war Herbert Giersch aus-
ersehen, der allerdings nur bereit war, das MPI im Ne-
benamt zu der Leitung des Instituts für Weltwirtschaft 
zu führen – ein Geschäft, auf das sich die MPG da-
mals nicht einließ und auch heute nicht einlassen 
würde. 

Es dauerte daher bis 1993, als das jetzige Institut für 
Ökonomik in Jena unter Führung von Manfred Streit
als Institut zur Erforschung von Wirtschaftssystemen 
gegründet wurde. Erneut hatte Mestmäcker die Feder-Mestmäcker die Feder-Mestmäcker
führung in der Kommission. Das Transformationsge-
schehen in der postkommunistischen Welt war der 
unmittelbare Anlass zur Gründung, aber doch nicht 
die einzige Bestimmung dieses Instituts, das später zu 
so unterschiedlichen Themen wie der Spieltheorie, 
der Innovationsforschung und der Evolutionsökono-
mie arbeitete und arbeitet. 

Seither ist der Fokus eindeutig auf die Einrichtung 
interdisziplinärer Institute gerichtet, namentlich die 
Kooperation zwischen den Rechts- und den Wirt-
schaftswissenschaften. In Bonn arbeiten Christoph 
Engel und Martin Hellwig Seite an Seite, in München 
Kai Konrad und ich sowie jetzt Ulrich Becker und Ulrich Becker und Ulrich Becker Axel 
Börsch-Supan. Auch für das Institut für Immaterial-
güter- und Wettbewerbsrecht ist eine entsprechende 
Erweiterung vorgesehen. Das gibt mir Gelegenheit, ei-
nige Minuten zu den Chancen und Problemen inter-
disziplinärer Arbeit zu sprechen. 

Ich habe bereits betont, dass das 19. Jahrhundert eine 
Selbstverständlichkeit darin sah, Rechts- und Wirt-
schaftswissenschaften in einer Fakultät zusammenzu-
führen. Und doch entwickelte sich das Selbstverständ-
nis beider Wissenschaften in den folgenden Jahrzehnten 
auseinander. Man könnte auch sagen, dass beide Wis-
senschaften sich jeweils einer stärkeren Formalisierung 
unterzogen haben. Die Wirtschaftswissenschaften wur-
den mathematischer, wurden dadurch auch allgemeiner 
und verloren Stück für Stück das Interesse an konkreten 
institutionellen und historischen Zusammenhängen. 
Die Rechtswissenschaften hingegen wurden positivisti-
scher, spätestens mit dem Inkrafttreten des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs zum 1.1.1900 schuf sich die deut-
sche Zivilrechtswissenschaft ihren eigenen Kosmos, ein 
Denken, das nach 1949 auch für die Staatsrechtslehre 
unter dem Grundgesetz einsetzte. Die selbstverständ-
liche Einheit, die Personen wie Levin Goldschmidt, 
Georg von Schanz oder Rudolf von Jhering noch reprä-
sentierten, ging damit verloren, zugleich mit der Renati-
onalisierung der Wissenschaften nach dem 1. Weltkrieg. 
Es brauchte mehr als 50 Jahre, bis mit dem Auftreten 
der law and economics-Bewegung in den Vereinigten 
Staaten die Juristen das Interesse an der ökonomischen 
Bewertung von Rechtsregeln wieder entdeckten. Und 
ebenso lange dauerte es, bis in der „Neuen Institutio-
nenökonomik“ die Bedeutung rechtlicher Rahmenbe-
dingungen für ökonomische Prozesse wieder ins Be-
wusstsein der Wirtschaftswissenschaften rückte. Als 
vor einigen Jahren von der Kölner Fakultät ein Rich-
tungsstreit über die Zukunft der Wirtschaftswissen-
schaften vom Zaun gebrochen wurde, schrieb Hans-
Werner Sinn in einem Zeitungsbeitrag, dass die 
Ökonomie drei wesentliche Forschungsmethoden in 
das Zentrum stellen solle: die theoretische Grundlagen-
forschung, die empirisch-statistische Arbeit und die 
„Institutionenvergleichung“ über Ländergrenzen hin-
weg. Als ich ihn mit der Aussage konfrontierte, dass 
eben diese Institutionenvergleichung seit Jahrzehnten 
in besonderem Maße von den juristischen Max-Planck-
Instituten betrieben werden, hielt er kurz inne, stimmte 
zu und meinte abschließend: „Das ist schön und gut, 
aber am Ende muss doch immer noch einmal ein Öko-
nom drüberschauen!“

Rechts- und wirtschaftswissenschaftliche Forschung in der Max-Planck-Gesellschaft
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Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Schön

Das führt mich zu der Frage nach der richtigen Ar-
beitsteilung zwischen Juristen und Ökonomen in der 
Forschung. Lassen Sie mich zunächst mit einigen 
Fehlvorstellungen aufräumen. Es hat keinen Sinn, de-
skriptive ökonomische Konzepte gegen normative juris-
tische Konzepte auszuspielen. Die Vorstellung etwa, 
dass sich Ökonomen nur für Effizienz interessieren, 
Juristen hingegen für Gerechtigkeit, ist unrichtig. Die 
Ökonomie trifft im Ausgangspunkt keine normativen 
Aussagen, und wenn sie sie trifft, ist auch der Ökonom 
berufen, Fragen der Verteilung oder der Fairness in den 
Blick zu nehmen. Ebenso sollte der Jurist sich Gedan-
ken machen um die Auswirkungen von Normensyste-
men auf die Wohlfahrt einer Gesellschaft und die Ver-
haltensanreize in einer Volkswirtschaft. In gleicher 
Weise hat es keinen Sinn, mathematische Forschungs-
ergebnisse gegen gesetzliche Vorschriften auszuspie-
len. Der Arbeit eines Ökonomen, der Effizienzgewinne 
bei der Besteuerung bestimmter Güter oder Erträge er-
mittelt hat, sollte man nicht entgegnen, dass dieses Er-
gebnis gegen den Gleichheitssatz des Grundgesetzes 
verstößt. Umgekehrt sollte der Ökonom rechtliche Vor-
schriften nicht als irreguläre Stolpersteine begreifen, 
sondern zunächst nach dem ordnungspolitischen Sinn 
dieser Vorschriften (gerade besonders traditionsreicher 
Vorschriften) fragen, die typischerweise nicht ohne 
Grund in Kraft gesetzt wurden. 

Schließlich wäre es nicht angemessen, eine Art hier-
archisches Verhältnis zwischen den Wissenschaften 
– etwa bei der Erarbeitung von Vorschlägen für die 
Gesetzgebung – zu errichten. Für mich gehört zu den 
schönsten Erfahrungen interdisziplinärer Arbeit die 
Mitwirkung in der Arbeitsgruppe zur Dualen Steuer-
reform, die Wolfgang Wiegard vor einigen Jahren im 
Auftrag des Sachverständigenrats geleitet hat. Wolf-
gang Wiegard hat mir zu Beginn dieser Sitzungen er-
folgreich den Eindruck vermittelt, dass der einzige Ju-
rist in dieser Arbeitsgruppe vor allem zwei Aufgaben 
hat: Er muss sicherstellen, dass die Regelungsvor-
schläge nicht als verfassungswidrig verworfen werden, 
und er muss im Übrigen für terminologische Trittsi-
cherheit sorgen. Die Sacharbeit erledigen dann schon 
die Ökonomen. 

Es hat sich schnell herausgestellt, dass der Jurist viel-
leicht doch mehr beitragen kann als die formale Absi-
cherung eines genuin ökonomischen Regelungskon-
zepts. Dabei tritt der Jurist nicht in erster Linie hervor 
als Experte für Einzelvorschriften. Er tritt hervor als 
Experte für die Realität, als Begleiter der Institutio-
nen, als historisch versierter Kenner der Evolution 
von Rechtsvorschriften. Es sind die vielen tausend 
Rechtsfälle – nicht zuletzt in Gerichtsentscheidungen 
– die dem Juristen eine plastische Anschauung von 
der Realität und ihren möglichen Konflikten verschaf-
fen und deren Kenntniss nicht leicht kopiert werden 
kann. Es ist das Bewusstsein von der Geschichtlich-
keit von Normen, den Konflikten, aus denen sie her-
rühren und dem gesellschaftlich-politischen Umfeld, 
das sich verändert hat, mit welcher der Jurist Beiträge 
leisten kann. Es ist schließlich die Fähigkeit zur Ent-
scheidung unter unvollständigem Wissen, zur prag-
matischen second best-Lösung, in welcher der Jurist 
geübt ist. 

Die Hilfestellung der Juristen gegenüber den Volks-
wirten liegt daher, wie Levin Goldschmidt bereits im 
19. Jahrhundert feststellte1, nicht in erster Linie in der 
bloßen Kenntnis des positiven Rechts oder gar meta-
physischer oder naturrechtlicher Geltungsgründe des 
Rechts. Sie liegt in den „geschichtlichen Thatsachen 
und deren Gesetzen“2. Der Jurist erweist sich hier als 
Empiriker3, der dem zur Theoriebildung neigenden 
Ökonomen zur Seite stehen kann: 

„ Sodann hat auch der Nationalökonom die 
geschichtlich gegebenen Thatsachen, sei es 
einer Vergangenheit oder der Gegenwart, 
vom staatlichen Standpunkt aus, somit nach 
Maßgabe der bestehenden oder der ange-
messenen Rechtsordnung zu prüfen, nicht 
oder doch nicht vorwiegend als Antiquar, 
Philologe, Statistiker u. s. f., wie nützlich 
dies auch alles sein mag. (…) Der weitere 
Fortschritt der Nationalökonomie ist m. E. 
wesentlich dadurch bedingt, dass dieselbe 
von juristisch gebildeten Männern getrie-
ben wird.4 “



Damit formulierte Goldschmidt allerdings zugleich ei-
nen Anspruch an die Rechtswissenschaft, dem diese 
nicht immer nachzukommen in der Lage war und ist. 
Denn nicht jeder tüchtige Kenner des Rechts, sondern 
nur der historische geschulte Jurist mit vollem Über-
blick über das geschichtliche Werden und seine öko-
nomischen Grundlagen sollte als gleichwertiger Ge-
sprächspartner gelten. Von Seiten zeitgenössischer 
Ökonomen wurden hier bereits im 19. Jahrhundert 
Defizite festgestellt. Nach Ansicht von Gustav Cohn in 
seinem „System der Nationalökonomie“ aus dem Jahre 
1885 dürfe

„ eine besonnene Methode über den großen 
rechtshistorischen Stoff nicht hinweggehen, 
in welchem die Erfahrung über die bestrit-
tenen Institute vorlag. Nur zeigte es eben die 
Schranken der herkömmlichen Jurispru-
denz, dass diese ein Weiteres als diesen posi-
tiven Stoff nicht darzubieten vermochte, ja 
dass die Ergänzung selbst dieses Stoffes erst 
aus der Hand wirthschaftshistorischer For-
scher erfolgte und fernerhin erwartet wurde. 
Die Einsichten, welche aus diesen Erfah-
rungen zu gewinnen waren, hatte die Natio-
nalökonomie selber zu suchen (...) Je mehr 
aber die Nationalökonomie in der Richtung 
einer Untersuchung der Rechtsordnung, 
ihrer Voraussetzungen und Absichten, ihrer 
Rechtfertigung im Zusammenhange mit den 
wandelnden Ansprüchen des Volkslebens, 
fortschreitet, desto mehr gewinnt sie den 
Charakter einer allgemeinen Grundlegung 
für das gesellschaftliche und staatliche Zu-
sammenleben.5

Es ist dieser Charakter der interdisziplinären For-
schung als einer „allgemeinen Grundlegung für das ge-
sellschaftliche und staatliche Zusammenleben“, zu der 
die Wissenschaftler dieses Instituts unter Leitung von 
Axel Börsch-Supan und Ulrich Becker gemeinsam be-Ulrich Becker gemeinsam be-Ulrich Becker
rufen sind. Das ist denn auch Grundlagenforschung in 
ihrer eigentlichen Bedeutung. In diesem Sinne 
wünscht die Max-Planck-Gesellschaft dem neu for-
mierten Max-Planck-Institut für Sozialrecht und So-
zialpolitik Glück und Erfolg.

1 Schön, in: Bitter/Lutter/Priester/Schön/Ulmer, Festschrift für Karsten Schmidt zum 70. Geburtstag, 2009, S. 1427 ff.
2 Levin Goldschmidt, Rechtsstudium und Prüfungsordnung, 1887, S. 256.
3 Schön, Schlusswort, in: Engel/Schön, Das Proprium der Rechtswissenschaft, 2007, S. 313 ff., 315 f.
4 A. a. O. (Fn.2), S. 256 f.
5  Gustav Cohn, System der Nationalökonomie, 1. Bd., Grundlegung, 1885, § 58, S. 87 f.; zustimmende Rezension 

von Meili in ZHR 32 (1886), S. 340 ff., 341. 
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Axel Börsch-Supan

Forschungsperspektiven Sozialpolitik:
Wie das Sozialrecht das ökonomische Verhalten prägt

nach Ihren eindrucksvollen Einleitungen in das Zu-
sammenwirken von Infrastrukturerstellung und For-
schung, lieber Herr Generalsekretär, und in die Zu-
sammenarbeit zwischen Ökonomen und Juristen, 

lieber Herr Vizepräsi-
dent, ist es mir ein gro-
ßes Vergnügen, nun die 
neue Abteilung des 
Max-Planck-Instituts 
für Sozialrecht und So-
zialpolitik vorzustellen, 
die der Sozialpolitik ge-
widmet ist. 

Dies tut sie einerseits in einem sehr weiten Sinne, 
denn uns interessiert – und dies bietet sich geradezu 
als Motto unserer Abteilung und Klammer des ganzen 
Institutes an – wie das Sozialrecht das ökonomische 
Verhalten prägt. Auf der anderen Seite fokussieren wir 
unsere Arbeit auf das Altern. Das mag zunächst ver-
wundern. Sozialpolitik ist 
jedoch hauptsächlich ein 
sehr langfristiges Geschäft: 
ihre Wirkungen akkumulie-
ren sich über den Lebens-
lauf und manifestieren sich 
besonders deutlich im ge-
sundheitlichen, sozialen 
und ökonomischen Status 
im Alter.

1.  Abteilungsstruktur und Forschungsfragen der 
einzelnen Forschungsbereiche

Auch hier können wir nicht alles beackern. Das MEA 
– das „Munich (vormals Mannheim) Center for the 
Economics of Aging“ – befasst sich hauptsächlich mit 
ökonomischen Analysen der Sozialpolitik, der Wechsel-
wirkungen zwischen ökonomischem Verhalten und 
dem Gesundheitszustand, und den makroökonomi-
schen Folgen des demographischen Wandels. Dement-
sprechend ist der analytische Teil des MEA in diese 
drei Forschungsbereiche gegliedert (vgl. Abbildung 1). 
Hinzu kommt die Datenerhebung.

Der Forschungsbereich Sozialpolitik widmet sich vor 
allem folgenden Fragen:

 Wie wirkt die Demographie auf die Sozialversiche-
rungssysteme, insbesondere die Altersvorsorge? Po-
pulistisch ausgedrückt: wie sicher ist unsere Rente?

Sehr geehrter Herr Vizepräsident, lieber Herr Schön,
sehr geehrter Herr Generalsekretär, lieber Herr Kronthaler,
meine Damen und Herren,

Munich Center for the Economics of Aging

Ökonomische Analysen

Sozialpolitik SHAREGesundheit SAVEMakrofolgen Firmen

Datenerhebung

Abbildung 1
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 Wie stark sind die Wechselwirkungen zwischen ge-
setzlicher, betrieblicher und privater Altersvorsor-
ge? Funktioniert Riester?

 Wie gut sind die Menschen im Alter abgesichert? 
Wem droht in Zukunft Altersarmut?

 Wie können die Anreize zum frühzeitigen Renten-
eintritt gemildert werden? Was sind die Folgen der 
Rente mit 67 für Gesundheit und Einkommen?

Dies sind klassische Fragen der Sozialpolitik, die nicht 
ohne ein fundiertes Verständnis der sozialrechtlichen 
Grundlagen solide untersucht werden können. Dieser 
Forschungsbereich ist daher besonders eng mit der 
Abteilung Sozialrecht verbunden.

Der zweite Forschungsbereich des MEA widmet sich 
der Gesundheitsökonomik. Dies ist ein relativ neues 
Feld in Deutschland, insbesondere, was empirische 
Arbeiten über das Verhalten einzelner Haushalte bzw. 
einzelner Menschen angeht. Wichtige Fragestellun-
gen dieses Forschungsbereichs sind:

 Wie wirken sich die ökonomischen Rahmenbedin-
gungen auf Gesundheit und Lebenserwartung aus?

 Wie sehr beeinflusst umgekehrt die Gesundheit ei-
nes Menschen dessen ökonomische Entscheidun-
gen, z.B. das Sparverhalten oder den Rentenein-
tritt?

 Was sind im Einzelnen die Mechanismen, die zum 
„socio-economic gradient“ führen, also dem irritie-
rend großen Unterschied in Gesundheit und Le-
benserwartung zwischen reich und arm, gut vs. 
schlecht ausgebildet, und vermögend vs. nicht ver-
mögend?

 Wo und wann im Lebenslauf helfen sozialpolitische 
Interventionen – hier sehr weit gefasst und das Bil-
dungssystem einschließend – besonders effektiv 
und effizient, um wenigstens Chancengleichheit in 
Lebenserwartung und Gesundheit herzustellen? 

 Wie gut ist die Gesundheit im Alter – wie misst 
man sie überhaupt und welche Dimensionen sind 
für die ökonomische Analyse besonders wichtig?

Dies sind nicht nur politisch brisante, sondern auch 
wissenschaftlich umstrittene Fragen, weil im Dreieck 
der sozialen, ökonomischen und gesundheitlichen Be-
dingungen viele wechselseitige Beziehungen existie-
ren, die man mühsam auseinander dividieren muss, 
um Ursache und Wirkung zu verstehen.

Unser dritter Forschungsbereich nimmt eine völlig an-
dere, quasi eine Vogelperspektive, ein und ist den ma-
kroökonomischen Folgen der Alterung gewidmet. 
Kernfragen sind:

 Wie wirkt sich die Demographie auf das Wirtschafts-
wachstum, den Konsum, die Investitionen und die 
Außenbilanz einer alternden Gesellschaft aus?

 Wird es einen Asset Meltdown geben? Wird es also 
in den 2020/2030er Jahren, wenn die Babyboomer 
in Rente gehen und einen Teil ihrer Ersparnisse auf-
lösen, um ihn für Konsumausgaben zu verwenden, 
einen Einbruch in den Immobilien- und Aktienwer-
ten geben? Wir groß könnte ein solcher Einbruch 
sein? Ist er von ähnlicher Größenordnung, wie wir 
ihn in der Finanzkrise seit 2008 erlebt haben?

 Wie ändern sich die Produktivität und die Innovati-
onsfreude einer alternden Gesellschaft?

 Welche Rolle spielt die Weiterbildung in einer al-
ternden Gesellschaft?

All dies sind Fragen, die zunächst ein theoretisches 
Grundgerüst benötigen, um mögliche Wirkungsme-
chanismen zu verstehen. Da es deren aber oft viele 
gleichzeitige und überlappende, zum Teil auch gegen-
läufige gibt, kann die Theorie in vielen Fällen keine 
eindeutigen Aussagen liefern. Wenn wir ehrlich sind, 
ist dies in unserem Metier sogar in der Mehrzahl der 
interessanten Probleme der Fall. Daher müssen empi-
rische Untersuchungen zu Rate gezogen werden, die 
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sich auf Datensätze von Industrien, Haushalten und 
ganzen Ländern stützen. 

Geeignete Datensätze kann man jedoch nicht für jede 
unserer Fragestellungen aus der – mittlerweile elektro-
nischen – Schublade ziehen. Daher hat das MEA viele 
Mitarbeiter in der zum Teil methodisch sehr innovati-
ven Datensammlung und -aufbereitung engagiert. 
Wichtige Fragen sind hier:

 Wie steht Deutschland im Verhältnis zu seinen eu-
ropäischen Nachbarn da? Wiederum hilft uns hier 
die Schwesterabteilung des ausländischen und in-
ternationalen Sozialrechts.

 Wie vergleichen sich die typischen sozialpolitischen 
Indikatoren in Europa mit denen in den USA und 
Asien, vor allem Japan, Korea, Indien und China?

 Wie repräsentativ und verlässlich sind die vorhan-
denen Daten? Gibt es Datenlücken, die so wichtig 
für unsere Arbeit sind, dass wir sie auch mit großem 
personellem und finanziellem Aufwand selber fül-
len wollen?

 Wie erhebt man geschickt Daten zu Gesundheit, 
dem sozialen Netzwerk und der ökonomischen Si-
tuation von Menschen, ohne sie in ihrer Privatsphä-
re zu verletzen?

Zu den drei größten Datenerhebungen, die das MEA 
in den letzten Jahren getätigt hat, gehört der Survey of 
Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE), 
das derzeit größte sozialwissenschaftliche Projekt der 
EU-Forschungsförderung, die Studie zur Altersvorsor-
ge und Vermögensbildung (SAVE), und eine Reihe von 
Firmendatensätzen zu dem wichtigen Fragenkomplex, 
wie sich die Produktivität von Arbeitnehmern im Lau-
fe ihres Lebens verändert.

Insgesamt hat das MEA derzeit 35 wissenschaftliche 
Mitarbeiter, von denen etwa die Hälfte in der ökono-
mischen Analyse und die andere Hälfte bei den Da-
tenerhebungsprojekten beschäftigt ist, wobei es uns 

sehr wichtig ist, dass auch diejenigen, die für unsere 
Forschungsinfrastrukturen arbeiten, an der methodi-
schen und inhaltlichen Forschung beteiligt sind.

Um Ihnen ein Bild von der Vielfalt unserer Forschung 
zu geben, möchte ich vier Themenbereiche exempla-
risch vorstellen, die uns besonders am Herzen liegen. 
Dies sind (1) die Anreizeffekte zur Frühverrentung, 
die die Rentenversicherung typischerweise ausübt; (2) 
die Zukunftsaussichten der makroökonomischen Ent-
wicklung unseres Landes, das vom demographischen 
Wandel besonders stark geprägt sein wird; und (3) die 
Hauptergebnisse aus dem besonders vielen Vorurtei-
len widersprechenden Forschungsprojekt „Produktivi-
tät und Gesundheit im Alter“. (4) und abschließend 
möchte ich skizzieren, was die Datenerhebung unse-
res Flaggschiffs SHARE zum Fortschritt in unserem 
Fach beitragen kann.

2. Anreizeffekte der Rentenversicherung
Die Gesetzliche Rentenversicherung hat seit 1992 Zu- 
und Abschläge eingeführt, so dass diejenigen, die spä-
ter in Rente gehen und daher eine kürzere Rentenbe-
zugszeit haben, dadurch belohnt werden, dass ihre 
monatliche Rente höher ist. Die Abschläge bei frühe-
rem als normalem Renteneintrittsalter liegen in 
Deutschland bei 3,6 % pro Jahr. In den Vereinigten 
Staaten oder Schweden sind sie deutlich höher, etwa 
6,5 % pro Jahr, während sie in Belgien, Italien und 
Frankreich oft ganz entfallen. 

Im Durchschnitt bezieht ein Arbeitnehmer ungefähr 20 
Jahre lang Rente. Jedes einzelne Jahr davon ist also ein 
Zwanzigstel wert, gleich 5 %, tatsächlich etwas mehr, 
weil man die höhere Sterblichkeit im späteren Alter be-
rücksichtigen muss. Deutsche Arbeitnehmer, die sich 
entschließen, nicht zum frühestmöglichen Rentenein-
trittsalter, das bislang oft bei 60, zumindest 63 Jahren 
gelegen hat, in Rente zu gehen, sondern ein Jahr länger 
zu arbeiten, bekommen zwar eine um 3,6 % höhere mo-
natliche Rente. Diese hätte aber eigentlich, wie eben 
gezeigt, um mehr als 5 % höher liegen müssen. Sie müs-
sen also auf mehr als 1,4 % ihrer Rente für die restli-
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chen 19 Jahre verzichten. Damit wird klar, dass die 
niedrigen Abschläge in Deutschland ihr Ziel verfehlen, 
längeres Arbeiten zu fördern, sondern im Gegenteil An-
reize zur Frühverrentung ausüben.

Kombiniert mit anderen sozialrechtlichen Regelungen 
kann man eine Maßzahl erstellen, die die Frühverren-
tungsanreize eines Rentenversicherungssystems aus-
drückt. Abbildung 2 zeigt, wie stark diese Frühverren-
tungsanreize im internationalen Vergleich mit dem 
tatsächlichen Renteneintrittsverhalten korrelieren.
Auf der einen Seite finden sich beispielsweise die Ver-
einigten Staaten, in denen weniger als 30 % aller 60 – 
64-jährigen Männer schon in Rente gegangen sind. 
Auf der anderen Seite liegt u.a. Italien, wo nur knapp 
die Hälfte dieser Altersgruppe noch arbeitet. Deutsch-
land liegt dazwischen.

Diese Korrelation lässt sich – dies zeigen 
eine Vielzahl von Untersuchungen, die 
das MEA mit seinen Kollegen im In- und 
Ausland durchgeführt hat – auch kausal 
interpretieren, zum Beispiel aufgrund 
der vielen Änderungen und Rentenrefor-
men, auf die sich entsprechende Ände-
rungen im Rentenzugangsverhalten klar 
zurückführen lassen. Kausal interpretiert 
bedeutet Abbildung 2, dass die Frühver-
rentungsanreize in Deutschland einen 

um etwa 10 % höheren Anteil an Früh-
rentnern relativ zu den USA verursa-
chen. Man sieht also, wie zutreffend das 
anfänglich erwähnte Motto unseres Ins-
tituts ist: „Wie das Sozialrecht ökonomi-
sches Verhalten prägt“.

Der in Abbildung 2 sichtbare Zusam-
menhang lässt sich zudem mathema-
tisch in ein Analyse- und Prognose-
modell rentenpolitischer Maßnahmen 
fassen, mit dem man die Auswirkungen 
von Reformen simulieren kann. Die Ta-
belle in Abbildung 3 gibt ausgewählte 
Ergebnisse wieder.

Die erste Zeile zeigt den Status Quo nach den Reformen 
1992 und 1999, die die Zu- und Abschläge eingeführt 
hatten. Das durchschnittliche Rentenalter liegt bei 63 
Jahren und der Anteil der besonders frühen Rentenein-
tritte bei über 42 %. Demgegenüber würde eine Erhö-
hung der Abschläge auf 6 % das Renteneintrittsalter um 
fast zwei Jahre verschieben (dritte Zeile), gleichzeitig 
würde der Anteil derjenigen Personen, die vor dem 62. 
Lebensjahr in Rente gehen, von über 42 auf unter 19 % 
sinken. Die Größenordnungen sind insbesondere des-
wegen eindrucksvoll, weil sie, was das durchschnittliche 
Rentenalter angeht, weitaus stärker wirken als die 2007 
eingeführte „Rente mit 67“ (fünfte Zeile). Wie die Ta-
belle zeigt, würde eine konsequent umgesetzte Rente 
mit 67 das Rentenalter nur um 0,7 Jahre erhöhen. Das 
liegt daran, dass immer noch sehr viele Menschen auf 

An
te

il 
de

r 6
0-

64
 jä

hr
ig

en
 in

 R
en

te

Index der Frühverrentungsanreize

How social law shapes 
economic behavior

Sweden

Canada
Spain

USA

Germany

France
Belgium

Italy
Netherlands

UK

Japan

Wirkung der Zu-/ Abschläge in der GRV

R2 = 0,8554

70

60

50

40

30

20

10

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00

ly

Abbildung 2

How social law shapes 
economic behavior Erwartete Wirkung von Reformen

Mean 
retirementage

Men:

Pension reforms 1992 + 1999 63,0 42,4 %
…plus adjustments 4,5 % 63,7 31,3 %
…plus adjustments 6 % 64,9 18,6 %
…plus „pivotal age“ + 1 year 63,3 26,0 %
…plus „pivotal age“ + 2 years 63,7 11,3 %

Percentage of persons 
who retire before age 62

Abbildung 3



Forschungsperspektiven Sozialpolitik

19

alternative Renteneintrittspfade (Erwerbsminderungs-
rente, vorgezogene Rente unter Einbeziehung der Ab-
schläge) ausweichen können. Allerdings würde die sehr 
frühe Verrentung stärker (auf 11 %) sinken.

Ein zweites Beispiel für die Arbeiten des Forschungs-
bereichs Sozialpolitik betrifft die Erwerbsminderungs-
renten. Dieses Beispiel zeigt sehr schön, welch hohen 
Wert für die Analyse des Sozialrechts und der Sozial-
politik internationale Vergleiche haben, die wir aus 
den SHARE-Daten ziehen können. Erwerbsminde-
rungsrenten sind sozialpolitisch notwendig, weil sie 
verhindern, dass gesundheitlich benachteiligte Perso-
nen in Altersarmut geraten, wenn sie keiner Erwerbs-
tätigkeit mehr nachgehen können. Sie sind jedoch 
auch ein teures Instrument.

Abbildung 4 zeigt den Anteil der 50 – 
64jährigen Menschen, die in den 
SHARE-Ländern Erwerbsminderungs-
renten beziehen. Die großen Unterschie-
de mögen überraschen. Deutschland liegt 
im Mittelfeld, etwa 5 – 6 % der Men-
schen im Alter von 50 – 64 Jahren erhal-
ten eine Erwerbsminderungsrente. Dieser 
Anteil ist jedoch deutlich höher in den 
skandinavischen Ländern und den Nie-
derlanden, wo er zwischen 12 und 15 % 
liegt. In diesen Ländern ist also jeder 
siebte Mensch im Alter von 50 – 64 Jah-
ren erwerbsgemindert.

Die nahe liegende Hypothese ist, dass diese großen 
Unterschiede ähnliche Unterschiede in der Gesund-
heit der Menschen und der Altersstruktur der Länder 
widerspiegeln. In Ländern mit einem schlechten Ge-
sundheitszustand der Menschen und/oder einem ho-
hen Anteil älterer Menschen würde man eine höhere 
Bezugsquote von Erwerbsminderungsrenten erwarten 
als in den übrigen Ländern. Diese Hypothese erweist 
sich jedoch als falsch. Zum einen kennen wir aus un-
seren SHARE-Daten die Gesundheit der Menschen, 
und zwar in vielen Dimensionen: psychisch, physisch, 
subjektiv und objektiv. Gleichzeitig kennen wir aus 
dem Sozialrecht die Bedingungen, unter denen eine 
Erwerbsminderungsrente bezogen werden kann, so-
wie, wie großzügig diese ausfallen. Daher können wir 
die Bezugsquoten von Erwerbsminderungsrenten in 
ein statistisches Modell einbetten, bei dem wir z.B. 
die Gesundheit der Menschen oder die Großzügigkeit 
der Erwerbsminderungsrate hypothetischen Werten 
zuweisen können – z.B., dass sie in allen Ländern 
gleich wären. Wäre die Gesundheit oder die Alters-
struktur eines Landes die maßgebliche Ursache, 
müssten dann auch die Bezugsquoten grosso modo 
gleich ausfallen.

Abbildung 5 zeigt, dass dies nicht der Fall ist. Die dun-
kelblauen Balken zeigen die hypothetischen Bezugsra-
ten, wenn in allen Ländern Altersstruktur und Ge-
sundheit gleich wären. Erstaunlicherweise verändert 
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sich das Bild nur unwesentlich im Vergleich zu den 
tatsächlichen Bezugsraten, die als hellblaue Balken 
dargestellt sind. Die Korrektur um Altersstruktur und 
Gesundheit erhöht sogar den Unterschied zwischen 
Deutschland und Dänemark! Daher kann es nicht die 
landestypische Altersstruktur oder Gesundheit sein, 
die die internationalen Unterschiede in den Bezugsra-
ten von Erwerbsminderungsrenten produzieren.

Setzt man, wiederum hypothetisch, die sozialrechtli-
chen Regelungen für alle Länder gleich, korrigiert man 
also um die Großzügigkeit und die Einfachheit, mit 
der man eine Erwerbsminderungsrente beziehen kann 
(etwa ob überhaupt eine medizinische Untersuchung 
notwendig ist), zeigt sich ein ganz anderes Bild: Die 
roten Balken sind zwar nicht exakt gleich hoch, aber 
die Bezugsraten bei gleicher Sozialrechtslage, aber un-
terschiedlicher Gesundheit und Altersstruktur sind 
sich deutlich ähnlicher als die blauen Balken, bei de-
nen die Altersstruktur und die Gesundheit, nicht aber 
das Sozialrecht über die Länder gleich ist. Zusammen-
gefasst: Nicht die Gesundheit, sondern die sozial-
rechtlichen Regelungen erklären die Unterschiede 
zwischen den Ländern. Wieder einmal sehen wir also, 
wie stark das Sozialrecht das ökonomische Verhalten 
der Menschen prägt.

Geht man weiter ins Detail, vgl. Abbildung 6, sehen 
wir, dass etwa drei Viertel der internationalen Unter-
schiede durch sozialrechtliche Regeln erklärt werden 
können, allen voran dadurch, welcher Bevölkerungs-
kreis überhaupt für die Erwerbsminderungsrenten an-
tragsberechtigt ist (z.B. die Gesamtbevölkerung oder 
nur die Arbeitnehmerschaft).

3. Produktivität und Gesundheit im Alter
Über das Alter herrschen viele Ängste und Vorurteile. 
Zu den gängigsten gehören, dass ältere Menschen we-
niger produktiv sind, weil sie körperlich wie geistig 
nicht mehr so fit sind wie ihre jüngeren Kollegen. In 
der Tat lässt die Kognition (z.B. Sehkraft, Reaktionsge-
schwindigkeit und Kurzzeitgedächtnis), wie wir alle 
leider wissen, mit dem Alter nach. Auf der anderen 
Seite wird aber oft unterschätzt, welchen Wert Erfah-
rung, Menschenkenntnis und die größere Gelassen-
heit der Menschen im Alter haben.

Um die altersspezifische Balance zwischen Kognition 
einerseits und Erfahrung anderseits gründlich zu un-
tersuchen, hat das MEA Studien in drei großen be-
kannten Unternehmen durchgeführt, die mit hohem 
Aufwand und vielen Beobachtungspunkten z.T. sehr 
trennscharfe Ergebnisse erbringen konnten. Derzeit 

arbeiten wir mit einem großen Versiche-
rungskonzern zusammen. Vorher hatten 
wir bei der in Ludwigshafen ansässigen 
BASF und mit einem LKW-Werk des 
Daimler-Konzerns in der Nähe von Karls-
ruhe zusammen gearbeitet. Dieses Werk 
scheint uns besonders instruktiv zu sein, 
weil es sich hier um Arbeiten handelt, die 
sowohl in der körperlichen Anstrengung 
z.B. beim Schieben der Fahrerkabinen als 
auch in der kognitiven Leistung z.B. beim 
Einbau des Armaturenbrettes (vgl. Abbil-
dung 7) sehr anspruchsvoll sind, so dass 
man hier am ehesten erwarten könnte, 
dass die Schwächen des Alters die Vorzü-
ge von Erfahrung und Menschenkenntnis 
dominieren.

 ∑ = 74,5 % 
How social law shapes

 

economic behavior

Regression includes age, gender, a large set of health indicators 
and five OECD institutional indicators (OECD 2003, Table A2.1, p.186):

Coverage 22,2 %Residual 25,5 %

Medical assessment 15,0 %

Maximum benefit level 11,2 %

Disability level for full benefit 12,1 %

Minimum disability level 14,0 %

Abbildung 6
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Dank der großen Zahl von über einer Million Beob-
achtungen am Fließband dieses LKW-Montagewerkes 
konnten wir die Produktivität der Menschen sehr prä-
zise durch die Anzahl ihrer Fehler messen, während 
die Produkte als solche und die Zeit, in der sie mon-
tiert wurden, fest durch den Fließbandablauf vorgege-
ben waren. 

Entgegen dem gängigen Vorurteil konnten wir präzise 
messen, dass das Produkt aus der Anzahl und der 
Schwere der Fehler mit dem Alter leicht abnimmt 
(vgl. Abbildung 8), die Produktivität in diesem Betrieb 
mit dem Alter also nicht sinkt, sondern sogar leicht 
ansteigt. Detaillierte Analysen zeigen, dass dies im 
Wesentlichen daran liegt, dass ältere Mitarbeiter zwar 
öfter einmal leichter patzen, in schwieri-
gen Situationen aber weniger katastro-
phale Fehler machen – wohl auch des-
wegen, weil die typischen Fehler ihnen 
allen schon bekannt sind, sie einen küh-
len Kopf bewahren und daher rechtzei-
tig eingreifen können.

Die Ergebnisse bei BASF sind weniger 
trennscharf, lassen aber auch keine 
sinkende Produktivität im Alter er-
kennen. Nun sind wir gespannt, ob sich 
diese dem gängigen Vorurteil wider-
sprechenden Ergebnisse auch auf 
die Dienstleistungsbranche übertragen 
lassen.

Ein ähnliches Vorurteil betrifft die Gesundheit älterer 
Menschen: sie seien in der Regel gesundheitlich zu 
angeschlagen, um bis zum neuen Rentenalter von 67 
Jahren zu arbeiten. Stattdessen zeigen unsere SHARE-
Daten, wie gut der durchschnittliche Gesundheitszu-
stand älterer Menschen in Europa ist, und wie wenig 
er mit dem Alter abnimmt, jedenfalls im Vergleich zu 
der großen Bandbreite, mit der verschiedene Men-
schen des gleichen Alters ihre Gesundheit einschät-
zen. Wichtig: dies gilt im Durchschnitt, also dem Re-
gelfall, nicht für alle.

Abbildung 9 zeigt, dass sich etwa 79 % der Menschen, 
die 60 Jahre alt sind, mit einem Gesundheitszustand 
von gut, sehr gut oder exzellent einordnen. Bei den 

Altersgemischte  
Arbeitsgruppen

Produkt und Zeit 
standardisiert

Produktivität:
Fehlervermeidung

Über 1.200.000 
Beobachtungen

Abbildung 7

1

0

2

3

25 30 35 40 45 50 55 60 65

age

sum of error weights – Heckman correction

su
m

 o
f e

rr
or

 w
ei

gh
ts

Ergebnis bei Daimler (Wörth):

Gewichtete Fehler sinken, d.h. Produktivität steigt!

Abbildung 8

90

80

70

60 61 62 63 64 65 66 67

Subjektiv: Gesundheitszustand gut, sehr gut oder exzellent

Objektiv (Funktionsfähigkeit): „Activies of daily living“ (ADL)

68 69

Activities of Daily Living:

1.  100 Meter gehen
2.  Ungefähr zwei Stunden lang sitzen
3.  Nach längerem Sitzen aus einem Stuhl 
 oder Sessel aufstehen
4.  Mehrere Treppenabsätze hinauf gehen, 
 ohne dabei eine Pause zu machen
5.  Einen Treppenabsatz hinauf gehen, 
 ohne dabei eine Pause zu machen
6.  Bücken, Hinknien, in die Hocke gehen
7.  Sich nach etwas strecken oder die Arme 
 über Schulterhöhe anheben
8.  Größere Gegenstände wie einen Sesel
 ziehen oder schieben
9.  Gegenstände mit einem Gewicht von mehr 
 als 5 Kilo heben oder tragen
10.  Mit den Fingern eine Münze vom Tisch
 aufnehmen

60

50

40

30

20

10

0

Gesundheitszustand älterer Menschen

Self Rated Limitation

Abbildung 9



Prof. Axel Börsch-Supan, Ph.D.

22

Menschen, die knapp zehn Jahre älter sind, sind es 
immer noch über 73 %. Auch das objektive Fehlen von 
Funktionseinschränkungen, gemessen in zehn Di-
mensionen (z.B. ob ein Mensch hundert Meter weit 
laufen oder zwei Stunden lang sitzen, oder eine Mün-
ze mit zwei Fingern aufheben kann, usw.) zeigt ein 
ähnliches Bild: etwa 65 % der 60jährigen hat keinerlei 
Einschränkung der Funktionsfähigkeit, im Alter von 
69 sind es noch 61 %. 

Noch etwas objektiver können unsere SHARE-Daten 
die Gesundheit an Maßzahlen wie der Greifkraft 
messen. Wiederum ergibt sich ein ähnliches Bild 
(vgl. Abbildung 10). Zwar ist die durchschnittliche 
Greifkraft niedriger für die 69jähri-
gen im Vergleich zu den 60jährigen, 
aber der Unterschied über diese 
zehn Jahre ist erheblich geringer als 
die Bandbreite innerhalb jeder Al-
terskategorie, die in Abbildung 10 
mit den grünen Pfeilen bezeichnet 
ist. 

Eine wichtige Erkenntnis der Arbei-
ten unserer Abteilung ist also, wie 
sich die Welt geändert hat, und wie 
sehr wir daher unser Altersbild än-
dern müssen: Im Gegensatz zu frü-
heren Generationen sind die heute 
älteren Menschen wesentlich gesün-
der und auch deswegen produktiver, 
als wir es gemeinhin annehmen.

4.  Makroökonomische Implikationen
Die Alterung der Bevölkerung hat für Deutschland be-
sonders massive Auswirkungen. Viele von Ihnen wer-
den sich noch an die Briefmarke erinnern, die vor etwa 
10 Jahren erschienen ist und die die Verwandlung der 
deutschen Altersstruktur von einer Pyramide zu einem 
Pilz zeigt. Im Höhepunkt des Babybooms gab es etwa 
doppelt so viele Kinder wie seit dem Pillenknick. Dies 
bedeutet, dass es im Jahre 2030 etwa 7 Millionen we-
niger Erwerbstätige als heute geben wird (vgl. Abbil-
dung 11). Dies wird zu einer Verwerfung der Alters-
struktur führen, weil im Großen und Ganzen die 
Gesamtgröße der Bevölkerung gleich bleiben wird, da 
die meisten der Babyboom-Generation bis dahin noch 
leben werden.

Ein so dramatisch geringerer Anteil der Erwerbstäti-
gen an der Gesamtbevölkerung wird uns in Schwierig-
keiten bringen, weil es die Erwerbstätigen sind, die 
Güter und Dienstleistungen herstellen, von denen die 
Bevölkerung leben will, ganz zu schweigen davon, dass 
sie auch die Steuerlast und die Finanzierung der Sozi-
alsysteme tragen sollen. 

Um die Auswirkungen quantitativ zu verstehen, kons-
truiert das MEA mathematische Modelle, die mit der 
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demographischen Entwicklung „gefüttert“ werden, 
vgl. Abbildung 12. Auf die Konstruktion solcher Mo-
delle können wir heute Abend natürlich nicht näher 
eingehen. Sie mögen Ihnen aber das mathematische 
Korsett verdeutlichen, das sich moderne Ökonomen 
anlegen, um den Fallen vielleicht auch ideologisch 
motivierter Trugschlüsse zu entgehen, vor allem aber 
die vielen z.T. rein buchhalterischen Gleichgewichts-
bedingungen einzuhalten.

Eine Kernfrage ist, wie sich unter verschiedenen Poli-
tikszenarien unser Lebensstandard entwickeln wird, 
wenn wir weniger Menschen haben, die die Sozialsys-
teme finanzieren, dennoch hohe Steuern bezahlen 
müssen, und gleichzeitig pro Arbeitnehmer eine grö-
ßere Anzahl von Menschen 
mit Gütern und Dienstleistun-
gen versorgen müssen. Abbil-
dung 13 zeigt derartige Model-
lergebnisse. Abgebildet wird 
die Entwicklung des Lebens-
standards eines Durchschnitts-
deutschen während des demo-
graphischen Wandels, der hier 
bis zum Jahr 2050 verfolgt 
wird, gemessen an den durch 
Arbeits- und Renteneinkom-
men definierten Konsummög-
lichkeiten, im Vergleich zum 

Jahr 2005, und relativ zu einer Bevölkerung, die nicht 
altert. In Abbildung 13 bedeutet 100 % im Jahr 2050 
also, dass es einem typischen Deutschen genauso gut 
geht, als wenn es den demographischen Wandel nicht 
geben würde.

Die unterste „Trajektorie“, d.h. den Entwicklungspfad 
unseres zukünftigen Lebensstandards, beschreibt den 
sozialpolitischen Status Quo in dem Sinne, dass die 
Menschen während des demographischen Wandels 
unter den gleichen arbeitsmarkt- und rentenpoliti-
schen Rahmenbedingungen leben wie heute. Man 
sieht, dass der Lebensstandard deutlich absinkt, bis 
2050 um etwa 17 %, relativ zu 2005 und einer Ent-
wicklung ohne demographischen Wandel. Der ge-
 samtwirtschaftliche „Kuchen“ schrumpft, weil weni-
ger Menschen Güter und Dienstleistungen produzie-
ren. Dies kann auch nicht durch Importe wettgemacht 
werden, denn diese müssen zumindest langfristig aus 
den in Deutschland hergestellten Exporten bezahlt 
werden, für die es ebenso wie für die inländische Pro-
duktion weniger Erwerbstätige gibt.

Die übrigen Trajektorien zeigen, dass es nicht so kom-
men muss. Dies ist die Botschaft, auf die es mir wirt-
schaftspolitisch ankommt: der Verlust an Lebensstan-
dard durch den demographischen Wandel ist kein 
Schicksal, sondern er kann abgewendet werden, wenn 
man sich anpasst. Im günstigsten Fall geht es uns 
2050 besser als heute, trotz der Bevölkerungsalterung. 

Abbildung 12
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Dem Status Quo-Szenario werden zwei kombinierba-
re wirtschaftspolitische Reformbündel und zwei Ver-
haltensannahmen gegenüber gestellt. Daraus erge-
ben sich die acht in Abbildung 13 abgebildeten 
Entwicklungspfade unseres zukünftigen Lebensstan-
dards.

Das erste Reformbündel betrifft die Beschäftigung: 
ein um zwei Jahre späterer Renteneintritt aufgrund 
der Rente mit 67, plus ein um zwei Jahre früherer Be-
rufsbeginn aufgrund der derzeitigen Reformen im 
Schul- und Universitätsbereich, plus eine höhere 
Frauenerwerbsquote aufgrund einer besseren Verein-
barkeit von Familie und Beruf, und schließlich eine 
niedrigere Arbeitslosigkeit aufgrund der Agenda 2010. 
Es ist nicht zufällig, dass dieses Reformbündel ziem-
lich genau die heutige dänische Erwerbslandschaft wi-
derspiegelt. Diese aus diesem beschäftigungsfördern-
den Reformbündel sich ergebenden Trajektorien sind 
mit einem roten Dreieck bezeichnet, während der Sta-
tus Quo auf dem Arbeitsmarkt durch eine blaue Raute 
markiert ist. Abbildung 13 zeigt, dass die Trajektorien 
mit einem roten Dreieck deutlich über denen mit ei-
nem blauen Viereck liegen. Daraus folgt eine eindeu-
tige Botschaft: Ohne Reformen, die die Beschäftigung 
erhöhen, können wir unseren Lebensstandard nicht 
halten.

Im Gegensatz zur Arbeitsmarktreform, die durchaus 
realistisch umsetzbar ist, und nicht nur die heutige Si-
tuation in Dänemark oder der Schweiz widerspiegelt, 
sondern auch das Ergebnis einer konsequent durchge-
haltenen Agenda 2010 gewesen wäre, die sich ja stark 
am Vorbild Dänemarks orientiert hat, ist die Renten-
politik drastisch modelliert: die gelben Linien reprä-
sentieren Entwicklungslinien, in denen unser Renten-
system weitgehend auf Kapitaldeckung umgestellt 
wurde, während die blauen Linien unserem jetzigen 
Umlageverfahren entsprechen. Wie der Vergleich der 
gelben mit den blauen Linien zeigt, wird es ohne die 
von Walter Riester begonnene grundsätzliche Umstel-Walter Riester begonnene grundsätzliche Umstel-Walter Riester
lung zu einem Mehrsäulenmodell mit deutlich höhe-
rer Kapitaldeckung schwierig sein, unseren jetzigen 
Lebensstandard zu halten. Dies liegt weniger an der 

Kapitaldeckung per se, als an der Entlastung der Ar-
beitnehmer durch Steuern und Beiträge, die das Ar-
beitsangebot stärkt.

Zum Dritten zeigen die durchgezogenen Linien, wie 
die Menschen typischerweise auf die Veränderungen 
in den demographischen, arbeitsmarkt- und rentenpo-
litischen Rahmenbedingungen reagieren, während die 
gebrochenen Linien davon ausgehen, dass die Men-
schen exakt das tun, was die Politik ihnen vorschreibt. 
Typischerweise zeigen Menschen Ausweichreaktio-
nen, die die Reformeffekte dämpfen. An den durchge-
zogenen Linien sehen wir, dass man nur mit einer 
Kombination von Rentenreform und höherer Beschäf-
tigung unseren Lebensstandard halten kann. 

Der in Abbildung 13 aufgezeigte weite Bereich mögli-
cher Entwicklungen, die – ob steigend, fallend oder 
gleichbleibend – von unseren Reaktionen auf den de-
mographischen Wandel abhängen, zeigt, dass nicht 
die Demographie unser Schicksal ist, sondern unsere 
Reaktion auf den demographischen Wandel. Die 
Schlüsselrolle spielt dabei eine höhere Beschäftigung.

5. Datenerhebung
Unter den vielfältigen Datenerhebungen, die das 
MEA unternimmt, ist der Survey for Health, Ageing 
and Retirement in Europe (SHARE) die aufwendigs-
te. MEA koordiniert dieses europäische Großprojekt 
in München, es findet jedoch in 20 europäischen Län-
dern statt und ist Teil eines globalen Netzwerkes. Ab-
bildung 14 zeigt, wie sich SHARE von ursprünglich 11 
Ländern auf nun 20 Länder ausgeweitet hat. Im Jahre 
2011 wurde SHARE zu einer internationalen Organi-
sation nach dem Vorbild physikalischer Großfor-
schungsanlagen wie CERN in Genf. 

SHARE sammelt Daten über die ökonomische Situa-
tion (z.B. Einkommen, Erwerbstätigkeit, Vermögen), 
das soziale Netzwerk (z.B. Familienkontakte, Aktivitä-
ten, Transfers an Kinder und Enkelkinder) und die 
Gesundheit der Befragungspersonen (subjektiv, objek-
tiv, physisch und mental).
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Ähnliche Studien gibt es in den Vereinigten Staaten 
und für Großbritannien; sie waren Vorbilder für 
SHARE. Bei SHARE kommt jedoch hinzu, dass die 
Daten nicht für ein einziges Land, sondern internati-
onal ex ante harmonisiert erhoben werden. Dies be-
deutet, dass die gleichen Fragen mit den gleichen 
Surveymethoden in allen SHARE-Ländern gestellt 
werden. Diese Harmonisierung geht deutlich weiter 
als die Erhebungen von Eurostat, etwa EU-SILC. 
Mittlerweile hat SHARE seine eige-
nen „Kinder“ bekommen: so stellt 
JSTAR in Japan zum größten Teil 
die gleichen Fragen wie SHARE. In 
den letzten Jahren ist daraus ein 
globales Netzwerk von Umfragen 
geworden, mit Teilnehmern in Ko-
rea, China, Indien, Mexiko, Argen-
tinien und Brasilien.

International vergleichbare Daten 
zu sammeln ist eine schwierige An-
gelegenheit. Um möglichst gleiche 
Befragungsbedingungen zu schaf-
fen, sind die Fragen auf einem 
Computer installiert, in die der In-

terviewer die Antworten direkt eintragen 
kann. SHARE mit seinen 20 Ländern 
hat Fragebögen in 27 verschiedenen 
Sprachen, von daher ist die Übersetzung 
ein wichtiger Schritt, bei dem dafür ge-
sorgt werden muss, dass im Überset-
zungsprozess nicht die Ursprungsfragen 
verfälscht werden; auf der anderen Seite 
müssen Fragen wie z.B. nach dem Ren-
teneinkommen den landestypischen so-
zialrechtlichen Regelungen angepasst 
werden. Insgesamt hat SHARE eine 
Menge innovativer Software geschaffen, 
die diese ex ante Harmonisierung einer 
internationalen Umfrage erst ermöglicht. 
Um möglichst objektive Daten zu erhe-
ben, verwendet SHARE seit Neuestem 
auch Biomarker (vgl. Abbildung 15). Wir 
vermessen den Menschen, um besser 

die sozialen und ökonomischen Hintergründe der zu-
nehmenden Adipositas zu verstehen. Wir sammeln in 
winzigen Mengen Blut, um zu verstehen, welche Be-
fragungsperson Diabetes hat, es aber nicht weiß oder 
dem Interviewer nicht sagen möchte. SHARE analy-
siert das Blut auch auf Cholesterin und bestimmte 
Proteine, die Entzündungen anzeigen, die ihrerseits 
z.B. durch Stress am Arbeitsplatz entstanden sein 
könnten.
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Bislang hat SHARE über 120.000 Interviews durchge-
führt. In Welle 4 waren über 2.000 Interviewer im 
Einsatz. Die Umfragekosten betragen etwa 14 Millio-
nen Euro im Jahr, die im Wesentlichen von der EU-
Kommission, einem Konsortium der Mitgliedsländer 
und dem US-amerikanischen National Institute of 
Aging getragen werden. Derzeit gibt es etwa 6.000 
Nutzer einschließlich der Studenten und Assistenten 
in den Arbeitsgruppen. SHARE stellt etwa 150 Mitar-
beiter ein, die meisten davon in den Mitgliedsländern, 
17 im Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozial-
politik in München. Die meisten von ihnen promovie-
ren über methodische und substanzwissenschaftliche 
Themen aus SHARE.

6. Ausblick und Perspektiven
Uns wird die Arbeit nicht ausgehen. SHARE ist ge-
plant für insgesamt 10 Wellen und wird bis zum Jahr 
2024 dauern. In SAVE, unserer Studie zur Altersvor-
sorge und Vermögensbildung, wollen wir die Haus-
haltsperspektive mit administrativen Daten des Insti-
tuts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) und 
Betriebsrentendaten der beschäftigenden Unterneh-
men verbinden, um die kommunizierenden drei Säu-
len der Altersvorsorge besser zu verstehen. Wir sam-

meln in einem großen Versicherungskonzern Daten 
zur Produktivität älterer Mitarbeiter in der Dienstleis-
tungsbranche und wollen im nächsten Jahr mit der 
Auswertung beginnen.

In der Sozialpolitik wollen wir unser Augenmerk zu-
nehmend auf die Umverteilungswirkungen sozial-
rechtlicher Regelungen werfen und besser verstehen, 
ob und inwieweit die umgesetzten und geplanten Än-
derungen im Rentenrecht künftig verstärkt Altersar-
mut hervorrufen bzw. mit welchen Maßnahmen diese 
vermieden werden kann. Im Forschungsbereich Ge-
sundheit steht die konsequente Anwendung von le-
benslaufbezogener Forschung im Vordergrund. 
Schließlich scheint uns, was die makroökonomischen 
Implikationen der Alterung angeht, von großer Wich-
tigkeit zu sein, besser zu verstehen, was Aus- und Wei-
terbildung sowohl der jüngeren als auch der älteren 
Menschen bewirken kann. In einem so rohstoffarmen 
Land wie Deutschland ist Bildung der Stoff, der uns 
am meisten zu Wachstum und Fortschritt verhilft. 
Diese durchaus bekannte Einsicht in quantitative ma-
kroökonomische Modelle einzubauen, um so zu ver-
stehen, wo und wann Bildungsanstrengungen am pro-
duktivsten sein können, wird eine weitere große 
Herausforderung an das MEA sein.
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Ulrich Becker

Forschungsperspektiven Sozialrecht

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste,

I.
Von den Perspektiven des Sozialrechts zu sprechen, 
meint, einen Moment innezuhalten – die tägliche 
Beschäftigung mit den vielen und vielfältigen Rege-
lungen des Sozialrechts zu unterbrechen und gleich-
sam einen Aussichtspunkt zu ersteigen, um einen 
Blick von oben auf das schwer systematisch zu durch-
dringende Dickicht des Sozialrechts zu werfen. Und 
von diesen Perspektiven im Licht der Zusammen-
arbeit mit ökonomisch ausgerichteter Sozialpolitik-

forschung zu spre-
chen, meint, die zu-
sätzlichen Aufschlüs-
se, die sich durch eine 
solche Zusammenar-
beit für die rechtswis-
senschaftliche Arbeit 
ergeben können, zu 
beleuchten.

Dabei geht es zu diesem Zeitpunkt, in dem wir zu-
nächst damit beschäftigt sind, unsere jeweiligen For-
schungsfelder in einem neuen und gemeinsamen Rah-
men zu verankern, nicht um die Ausbreitung konkreter 
Projekte. Es geht um Berührungspunkte, von denen 
eben aus sozialpolitischer Perspektive schon die Rede 
war. Und es geht um die Möglichkeiten, neue Einbli-
cke zu gewinnen – also um das auf der bisherigen Tä-
tigkeit gründende und von einem disziplinär verorteten 
Standpunkt ausgehende Interesse an neuen Fragestel-
lungen und weitergehenden Erkenntnissen. Die Basis 
der an einem Max-Planck-Institut betriebenen For-
schung bleibt die allein wissenschaftlich getriebene 
Neugier. Sie wird auch in Zukunft auf die Gewinnung 
neuer Erkenntnisse für die eigene Disziplin gerichtet 
sein. Durch die Zusammenführung verschiedener Dis-

ziplinen erfährt sie aber neue Impulse und neue Mög-
lichkeiten. Sie muss dabei nicht das eine große so-
zialpolitische Gesamtprojekt verfolgen oder einen 
„Masterplan“ für rechts- und wirtschaftswissenschaft-
liche Sozialpolitikforschung. Zu viele interdisziplinäre 
Unternehmungen sind an entsprechenden Überforde-
rungen gescheitert. Zudem könnte das Institut schon 
deshalb anderes alleine kaum leisten, weil es die viel-
fältigen Zugänge zur sozialpolitischen Forschung nicht 
in vollem Umfang abdecken kann. Es empfiehlt sich 
ein Vorgehen, das Filippo Brunelleschi zu Beginn des 
15. Jahrhunderts eingeschlagen hatte, als unter seiner 
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Caspar David Friedrich, Wanderer über dem Nebel-
meer (um 1817). Hamburger Kunsthalle. 
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Leitung die Kuppel des Doms zu Florenz errichtet wer-
den sollte – ein damals wagemutiges, weil ohne Vorbild 
durchzuführendes Vorhaben. Er sagte: „Die Kuppel 
baue man in der angegebenen Weise und ohne Stütz-
werk bis zur Höhe von 30 braccia, jedoch mit Gerüsten 
in der Weise, wie es jene Meister raten werden, die 
über die Mauerung befinden müssen. Und von der 
Höhe von 30 braccia an aufwärts je nachdem, was sie 
raten werden, weil beim Errichten der Wände die Pra-
xis die weiteren Schritte zeigen wird.“1

Eine pragmatische Herangehensweise ist auch für un-
sere Unternehmung sinnvoll. Denn der wirklich wage-
mutige Schritt des Baumeisters war wohl gar nicht die 
Errichtung der Kuppel selbst, sondern die eines Mo-
dells, das dann die spätere Bautätigkeit anleitete. Und 
das am Ende zugrunde gelegte Prinzip ist ebenso uni-
versell wie verblüffend einfach: Es soll darin bestan-
den haben, so ein Biograph Brunelleschis, „dass zuge-
neigte Körper sich gegenseitig stützen“.2 Die Rede ist 

wohlgemerkt von Körpern, die alleine tragfähig sind, 
aber erst, so die weitere Folgerung, in einem „Gemein-
schaftswerk“ zusammenzufügen waren, wobei die 
„Qualität […] durch gegenseitige Kontrolle, Gutach-
ten und Wettbewerb gesichert“ worden war.3

II.
Was aber ist das rechtswissenschaftlich begründete In-
teresse an einem „Zuneigen“ oder „Zusammenfügen“, 
was begründet die Annahme, die Kooperation und da-
mit auch die Auseinandersetzung mit den Wirtschafts-
wissenschaften könne wissenschaftlich fruchtbar sein? 
Die Gründe sind zweifach, sie liegen in der Eigenheit 
des Sozialrechts und in der rechtsvergleichenden Me-
thode. Aus beiden ergibt sich ein rechtswissenschaft-
lich inspiriertes sozialpolitisches Erkenntnisinteresse 
(1.). Zugleich kann die Aus ei nandersetzung mit ökono-
mischer Forschung die eigene, genuin rechtswissen-
schaftliche Tätigkeit bereichern (2.). Vor allem in dem 
zweiten Punkt mag man das Recht als Nachfrager se-
hen, als Disziplin, die von der Begegnung mit einer an-
deren Disziplin lernen will. Aber wie das so ist in einer 
gegenseitigen Beziehung – das Recht hat auch Ange-
bote zu machen und kann seinerseits brauchbare Bei-
träge für die sozialpolitische Forschung liefern (3.).

1. 
a) Das Sozialrecht ist, wie Michael Stolleis es ausge-
drückt hat, „nicht dem Bauplan eines Meisterarchi-
tekten der Gesetzgebung entsprungen“.4 Sein Entste-
hen ist oft nur erklärbar aus bestimmten historischen 
Situationen und Gegebenheiten, und das einmal Ent-
standene schafft Fakten, an die das neu Dazukom-
mende anknüpfen muss. Die Systematisierung des So-
zialrechts wird zusätzlich dadurch erschwert, dass 
dieses Recht nicht unmittelbar der Ordnung zwi-
schenmenschlicher Vorgänge dient, sondern zumeist 
in gesellschaftliche Abläufe eingreift, um unerwünsch-
te Ergebnisse zu vermeiden. Sozialrecht will sozialpo-
litisch gestalten. Es teilt zwar die Eigenheiten sonsti-
gen Rechts, erklärt sich aber wegen seiner 
Funktionalität nur beschränkt aus sich heraus.5

Die Kuppel von Santa Maria del Fiore, Florenz. 
Kupferstich von Bernardo Sansone Sgrilli (1733). 
Bibliotheca Hertziana, Rom.



Der Ausgangspunkt sozialrechtlicher Interventionen 
kann durchaus ein freiheitlicher sein, und nicht um-
sonst gilt die Eigenverantwortung als sozialrechtliches 
Grundprinzip.6 Aber wo sie versagt, ist es eine – schon 
in der Staatsrechts- und V erwaltungswissenschaft des 
19. Jahrhunderts anerkannte – staatliche Aufgabe, die 
Freiheitsausübung tatsächlich zu ermöglichen.7 Wie 
genau das zu geschehen hat, unterliegt wechselnden 
gesellschaftlichen Vorstellungen und wirtschaftlichen 
Hintergründen – und damit der sozialpolitischen Fest-
legung. Nicht umsonst hat Wilfrid Schreibers die Sozi-
alpolitik umschrieben als den „Inbegriff allen Bemü-
hens, das die Menschen befähigt, Heimatgefühl in der 
Freiheit zu empfinden“8. Aus der Umsetzung dieses 
Bemühens ist in der Folge ein Nebeneinander ver-
schiedener Leistungssysteme entstanden, bei denen 
oft schon nicht mehr klar ist, welchen Zwecken sie 
denn letztendlich dienen sollen. Dazu kommt der Um-
stand, dass einmal geschaffene Institutionen Rückwir-
kungen auf die Situationen haben, für deren Korrektur 
sie gedacht waren, manchmal unerwünschte, ganz wie 
Nebenfolgen einer verordneten Arznei.

Will oder muss der Jurist sich für die Auslegung des 
Sozialrechts an dem tatsächlichen Funktionieren ei-
ner sozialstaatlichen Intervention orientieren, so steht 
er vor Schwierigkeiten. Das können juristische 
Schwierigkeiten sein: Dann, wenn es für die Rechts-
anwendung selbst auf die tatsächliche Wirkung einer 
Maßnahme ankommt, etwa im Rahmen der Frage, ob 
diese bestimmte Maßnahme dem Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit entspricht. Oft ist es aber vor allem 
unbefriedigend, keine belastbaren Erkenntnisse über 
die angeblichen Segnungen oder Nachteile des Sozi-
alrechts zu besitzen. Dieser Zustand der fehlenden 
empirischen Untermauerung wird auch aus wissen-
schaftlicher Sicht problematisch, wenn aus der Be-
schäftigung mit dem Sozialrecht rechtspolitische 
Schlüsse gezogen werden sollen. Um nur zwei Bei-
spiele aus der aktuellen Tätigkeit des Instituts zu er-
wähnen: Für den Wettbewerb im Gesundheitswesen, 
der in Deutschland durch die Beteiligung der Kran-
kenkassen als Körperschaften des öffentlichen 
Rechts, also durch Behörden, eine besonders eigen-

tümliche Gestalt annimmt, kommt es oft auf die An-
wendbarkeit des Wettbewerbsrechts an.9 Vor allem 
aber fragt sich auch, wie dieser Wettbewerb über-
haupt sinnvoll, nämlich effizienzsteigernd, eingesetzt 
werden kann. Das lässt sich aber nicht beantworten, 
ohne über das wahrscheinliche Verhalten der potenti-
ellen Wettbewerber Aussagen treffen zu können. 
Ähnlich liegen die Dinge bei der Gestaltung der Pfle-
geleistungen. Das Jahr der Pflege wurde ausgerufen. 
Welche Reformen zur künftigen Sicherstellung der 
Unterstützung von Pflegebedürftigen ergriffen wer-
den sollen, ist aber auch nach den letzten Verlautba-
rungen alles andere als klar. Gerade hier zeigt sich, 
dass die sozialrechtlichen Folgen der demographi-
schen Entwicklung, auf die nicht zuletzt das Mann-
heimer Institut von Axel Börsch-Supan immer wieder 
eindringlich hingewiesen hat, keineswegs, wie man-
che Beobachter meinen, geklärt sind. Vor allem geht 
es hier nicht nur darum, wie die Finanzierung der So-
zialversicherung zu schultern ist. Es geht auch um die 
drängende Frage, wie unter veränderten gesellschaft-
lichen Verhältnissen die Mitwirkung der nicht beruf-
lichen Pflegekräfte und damit letztlich potentielle 
Kräfte der Zivilgesellschaft, ohne deren Zutun die Si-
cherungsaufgabe nicht zu lösen sein wird, gefördert 
und überhaupt erst ermöglicht werden kann. Der So-
zialrechtler kann Lösungsoptionen aufzeigen,10 sie 
aber ohne Einschätzung der mit diesen Optionen aus-
gelösten Anreize und Belastungen unter Berücksichti-
gung der Präferenzen der Beteiligten nur wenig über 
deren Vor- und Nachteile aussagen.

b) Die Wechselbezüglichkeit von Sozialrechts und So-
zialpolitik erfährt eine Steigerung, wenn es um den 
Einsatz einer besonderen wissenschaftlichen Metho-
de geht, nämlich den Rechtsvergleich. Auch wenn die 
Attribute „ausländisch und international“ bezüglich 
des Sozialrechts im Institutsnamen aus Gründen der 
Prägnanz entfallen sind, wird sich die sozialrechtliche 
Abteilung in Zukunft vor allem dieser Methode zu-
wenden und sie weiter nutzen. Der Vergleich bleibt ein 
besonders wichtiges Erkenntnismittel. Vielfach sind 
die vom Recht zu bewältigenden Probleme ähnlich, 
weshalb sich Schlüsse aus dem Umstand ziehen las-
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sen, dass in anderen Ländern zu deren Lösung entwe-
der unterschiedliche oder auch gleiche Wege einge-
schlagen werden. Das ist übrigens kein neues Phäno-
men. So haben etwa zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
ausländische Kommissionen die deutsche Sozialversi-
cherung studiert, um die für ihre eigenen Länder pas-
senden Lösungsvorschläge ausreichend zu fundieren. 
Der Vergleich ist und bleibt aber eine voraussetzungs-
volle Tätigkeit. Schon deshalb legt, am Rande bemerkt, 
ein Blick auf die gegenwärtig betriebene sozialrechts-
wissenschaftliche Forschung sehr die Vermutung nahe, 
dass der Sozialrechtsvergleich ohne die Verankerung in 
einem Max-Planck-Institut das nötige institutionelle 
Fundament verlöre.

Was den Vergleich schwierig macht, ist nicht nur die 
erforderliche Kenntnis ausländischen Rechts und mög-
licher fremder Rechtskulturen. Es ist vor allem auch 
die immer wieder neu herzustellende Grundlage für 
den Vergleich. Bei allen methodischen Diskussionen:11

Ohne eine funktionale Betrachtung ist kein Erkennt-
nisgewinn möglich. Der Vergleicher muss wissen, wel-
che Probleme durch Recht gelöst werden, auf welche 
Fragen des Lebens das Recht Antwort geben soll. Das 
geht, wie die sozialrechtlichen Doktoranden des Insti-
tuts immer wieder mehr oder weniger schmerzlich er-
fahren, nicht ohne Auseinandersetzung mit sozialpoli-
tischen Grundlagen. Schon Rabel hatte bildlich auf die 
Gefahren hingewiesen, die mit dem Eindringen in eine 
ausländische Rechtsordnung verbunden sind: Nämlich 
dass dort „mit Pfeilen lauernde Eingeborene“12 die Er-
kenntnis hindern. Um wieviel größer ist aber die Ge-
fahr für den mühsam sein positives Recht ordnenden 
Juristen, wenn er sich nun mit den außerrechtlichen 
Anknüpfungspunkten dieses Rechts auseinanderset-
zen muss? Hier kann nur die Bezugnahme auf fremde 
Erkenntnisse helfen, eine Hilfe, die bis jetzt von außen 
kommen musste, aber nun in reicher Form am Institut 
selbst vorhanden ist. In seiner Forschung hat sich Axel 
Börsch-Supan mit seinen Mitarbeitern, wie nur wenige 
Andere in Deutschland, intensiv mit ausländischer So-
zialpolitik beschäftigt. Die meisten der von unserer 
zweiten Abteilung durchgeführten Projekte waren und 
sind vergleichend angelegt, und nicht zuletzt das 

SHARE-Projekt sammelt und vereint Daten über aus-
ländische sozialpolitische Institutionen. Wir hätten in-
sofern keine passendere Erweiterung für unsere sozial-
rechtsvergleichende Forschung finden können. Wenn 
es gelingt, dass sich auch die Nachwuchswissenschaft-
ler auf diesem gemeinsamen Feld künftig gegenseitig 
austauschen, wird das deren Arbeit wesentlich be-
fruchten können – und zwar durchaus ohne den Rah-
men zu sprengen, der ihnen durch die Notwendigkeit, 
sich im eigenen Fach zu befähigen und zu profilieren, 
gesetzt bleibt und den sie weiterhin natürlich ausfüllen 
müssen.

2. 
Nun ist es bemerkenswert, dass das geschilderte Inte-
resse des Sozialrechtlers an der Sozialpolitik heute in 
eine Zeit fällt, in der die Rechtswissenschaft im allge-
meinen und die Verwaltungs- und Sozialrechtswissen-
schaft im besonderen ganz offensichtlich bemüht 
sind, sich um eine neue Vergewisserung ihrer eigenen 
Grundlagen zu kümmern.13 Anlass dafür ist die Inter-
nationalisierung der Rechtswissenschaft, die einen 
Vergleich insbesondere US-amerikanischer Ansätze 
mit kontinentaleuropäischen fördert. Dabei geht es 
vor allem um die Rolle, die soziale Tatsachen für die 
Rechtsanwendung und die Rechtstheorie spielen, und 
die Frage, wie diese Tatsachen erhoben und berück-
sichtigt werden sollen. Ein wichtiger Auslöser ist si-
cher die ökonomische Analyse des Rechts. Verstärkt 
erklingt gleichzeitig die Forderung, das Verwaltungs-
recht, dessen Bestandteil das Sozialrecht ist, vor allem 
als Steuerungsinstrument zu betrachten. Die Rede ist 
von einer neuen Verwaltungsrechtswissenschaft, die 
im Kern eine Steuerungswissenschaft sein soll. Wohl-
gemerkt: Die hinter der erneut aufgeflammten Debat-
te stehenden Fragen sind keineswegs neu. Sie bleiben 
aber elementar und bedürfen immer wieder der Be-
antwortung.

Die Begegnung mit den empirischen Sozialwissen-
schaften ist auch in dieser Hinsicht hilfreich. Sie for-
dert zur Vergewisserung heraus, bezogen auf Ziel und 
Methode der eigenen rechtswissenschaftlichen Tätig-
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keit. Und sie erlaubt die Herstellung von Verknüpfun-
gen, die über die Grenzen der eigenen Disziplin hin-
ausgehen. Insofern unterstreicht sie zugleich Not -
wendigkeit und Chancen einer theoretischen Arbeits-
teilung in zweierlei Hinsicht:

Zunächst: Indem Recht Folgen an bestimmte Voraus-
setzungen anknüpft, filtert es die Wirklichkeit. Es 
bleibt, je nach eigener Bestimmung, mehr oder weni-
ger auf diese bezogen. Ohne notwendig von einer sys-
temtheoretischen Abgrenzung auszugehen, schafft es 
eine eigene Ordnung, um die Durchsetzung der nor-
mativen Vorgaben sicherzustellen. Die Regeln für das 
Funktionieren dieser Ordnung lassen sich als Rechts-
dogmatik bezeichnen, und ihre Herausarbeitung ist 
eine rechtswissenschaftliche Aufgabe. Diese Aufgabe 
bleibt gerade auch deshalb wichtig, um die Eigenhei-
ten des Sozialrechts herauszuarbeiten. Die am Institut 
zuletzt begonnenen und weiterzuführenden Arbeiten 
müssen zum einen zeigen, wie das allgemeine Verwal-
tungsrecht das Sozialrecht ordnet. Und sie müssen 
zum anderen die innovative Kraft des Sozialrechts für 
die Weiterentwicklung des allgemeinen Verwaltungs-
rechts betonen.14 Auch das ist nicht neu. Hans Zacher
hat auf diese Notwendigkeit vor über 40 Jahren hinge-
wiesen und gemeint, es sei an der Zeit, „dem übrigen 
öffentlichen Recht die Impulse zuzuführen, die ihm 
das Sozialversicherungsrecht dank seiner spezifischen 
Probleme und Lösungsvorräte zu geben vermag“ – dies 
im übrigen bezeichnenderweise in einer Festschrift 
mit dem Titel „Sozialrecht und Sozialpolitik“.15 Die 
Aufgabe ist nicht gelöst, aber mit einer Dissertation 
zur Regulierung der Langzeitpflege in Deutschland 
und England16 und dem Doktorandenkolleg zur Leis-
tungserbringung im Sozialrecht17 in einem durchaus 
zentralen Aspekt, nämlich der praktischen Wahrneh-
mung der heute so gerne betonten Gewährleistungs-
verantwortung des Staates, vielleicht ein Stück voran-
gebracht.

Zweitens und andererseits: Sozialrecht soll steuern, 
und das setzt seine Wirksamkeit voraus. Um diese be-
urteilen zu können, bedarf es des fundierten Wissens 
über das Entscheidungsverhalten der Normadressa-

ten. Der Rechtswissenschaftler muss versuchen, mög-
lichst viel über die Wirksamkeitsbedingungen der ihn 
interessierenden Vorschriften zu erfahren. Er kann 
aber zumindest mit seinen eigenen Methoden keine 
Wirksamkeitsforschung betreiben. Insofern führt an 
einer disziplinären Arbeitsteilung kein Weg vorbei. 
Das schließt nicht aus, dass zumindest in beschränk-
ten Einzelfällen, in denen zur Gewinnung empirischer 
Erkenntnisse keine umfangreiche Modellierung nötig 
ist, auch der Jurist etwas über die Wirklichkeit der 
Normanwendung erfahren möchte. Wir haben das, 
gleichsam auf den Spuren der Rechtssoziologie, in ein-
zelnen Projekten begonnen.18 Dabei handelt es sich 
um beschränkte Fragestellungen, deren Formulierung 
eingehende Kenntnisse der Vorschriften erforderte. Je-
doch hilft auch dann für die eigene Forschung kein 
Alltagswissen mehr, sondern es ist die Verwendung an-
erkannter empirischer Methoden notwendig. Und 
spätestens da birgt wieder der interdisziplinäre Aus-
tausch Entwicklungspotentiale. In der neuen Abtei-
lung des Instituts arbeiten Ökonomen und Soziologen, 
die verschiedene empirische Methoden anwenden 
und die Juristen bei ihren Ausflügen in die Empirie 
unterstützen können.

3. 
Damit komme ich zum letzten Punkt und der Frage, 
wie umgekehrt Juristen die wissenschaftliche Arbeit 
der Ökonomen weiter bringen können. Dazu müssen 
hier zwei kurze Überlegungen genügen.

Erstens existieren normative Aspekte und Zusammen-
hänge, die auch für sozialpolitische Untersuchungen 
relevant sind. Um ein einfaches Beispiel zu nennen: 
Ob eine Sozialleistung durch Beiträge oder Steuern fi-
nanziert wird, hat nicht nur Bedeutung für die Arbeits-
kosten und die zur Verfügung stehenden Finanzmas-
sen, sondern ebenso für deren Zuordnung und die 
Begründung von Ansprüchen – und das hat wiederum 
Folgen etwa für die Revidierbarkeit eingeschlagener 
Lösungen. Meist werden diese Aspekte erst bei sozial-
politischen Vorschlägen relevant, und sie scheinen 
dann oft Schranken für die Realisierung dieser Vor-

Forschungsperspektiven Sozialrecht

33



schläge aufzurichten.19 Es geht aber nicht darum, dass 
Juristen auch im übertragenen Sinne Recht haben, 
und nicht immer um die Unvereinbarkeit normativer 
Vorgaben mit tatsächlichen oder scheinbaren Sachge-
setzlichkeiten. Erst recht geht es nicht um Grundsatz-
fragen, wie sie jüngst Jürgen Habermas anlässlich der 
Schuldenkrise aufgeworfen hat hinsichtlich des aktu-
ellen Stellenwerts demokratischer Entscheidungen.20

Es geht zumeist in kleinerer Münze um die Berück-
sichtigung normativer Orientierungen, die vielleicht 
Restriktionen setzen, vielleicht die gesellschaftlich 
konsentierte Grenze für die Wahrnehmung von Ver-
haltensoptionen markieren.

Wissenschaftliche Annahmen über ein erwartetes Ver-
halten sind ohnehin naturgemäß mit Unsicherheiten 
verbunden. Das führt zu einem zweiten und oft rele-
vanteren Punkt. Juristen, die bei ihren Vergleichen re-
lativ kleinteilig arbeiten, wissen einiges über Details 
von Sozialleistungssystemen, über deren Entstehung 
und Entwicklung, über verschiedene Anwendungskul-
turen und auch über das Zusammenspiel unterschied-
licher Systeme. Sie arbeiten auch qualitativ empirisch 
und können deshalb bei der Ausarbeitung von Model-
len helfen, die der Annäherung an das Erkennen der 
Wirklichkeit dienen und unverzichtbar bleiben, um 
Erkenntnisfortschritte zu erzielen. Gerade die institu-
tionelle Komplexität einzelner Sicherungsaufgaben 
und der Rechtskulturen übergreifende Vergleich ha-
ben das Institut schon seit vielen Jahren beschäftigt, 
und daraus kann nach wie vor Ertrag gezogen werden, 
auch für sozialwissenschaftliche Arbeiten. Juristen 
würden etwa zögern, als Bewertungsmaßstab für einen 
länderübergreifenden Vergleich von Systemen der In-
validitätssicherung den Erfolg hinsichtlich bestimmter 
Gesundheitskriterien anzulegen – weil die einzelnen 
Leistungssysteme möglicherweise gar nicht dieselben 
Zielvorgaben haben, aber auch, weil Invaliditäts-, Al-
terssicherungs- und Arbeitsmarktsysteme so eng mit-
einander verknüpft sind, dass politische Maßnahmen 
zu Verschiebungen zwischen den jeweils erfassten 
Personengruppen und damit zu Verzerrungen der 
durch einzelne Systeme hervorgerufenen Ergebnisse 
führen können.

Das heißt keineswegs, dass der Versuch einer über-
greifenden Bewertung nicht unternommen werden 
sollte. Ganz im Gegenteil: Nicht zuletzt die Unter-
schiede in den Fragestellungen eröffnen neue Einbli-
cke. Sie sind ja für sich gesehen berechtigt. Denn na-
türlich muss es letztendlich darum gehen, dass 
bestimmte sozialstaatliche Interventionen ein Ge-
meinwohlziel erreichen. Die genannten Unterschiede 
geben also auch Anlass, die eigene Herangehensweise 
zu hinterfragen. Sie verursachen hoffentlich Reibun-
gen, die neue Energien freisetzen und damit produktiv 
sein können – jedenfalls dann, wenn sie nicht nur als 
Störungen im eigenen, gemütlich eingerichteten Ge-
dankengebäude empfunden werden.

III.
Soweit in aller Kürze und Vorläufigkeit dazu, wie sich, 
um das am Anfang verwendete Bild noch einmal auf-
zunehmen, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
„einander zuneigen“ können, um an dem Bau der 
„Kuppel“ einer sozialpolitischen Forschung, sich ge-
genseitig ergänzend, zu arbeiten.

Wir stehen dabei vor der Aufgabe, von dem geteilten 
Interesse an einem gemeinsamen Forschungsgegen-
stand über das jeweilige Interesse an der Erweiterung 
der eigenen disziplinären Perspektive zu einem ge-
meinsamen Interesse an Fragen zu kommen, die 
durch eine Verbindung der Disziplinen und ihrer Me-
thoden fruchtbar zu lösen sind.

Santa Maria del Fiore, Florenz.

Prof. Dr. Ulrich Becker, LL.M. (EHI)
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Wir hoffen dafür auf die Unterstützung der Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen. Und auch auf eine ebenso 
wohlwollende wie kritische Begleitung, zu der ich ger-
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Sozialpolitik aus der Sicht des Sozialrechts*

I. Das Sozialrecht als Teil der Sozialpolitik 

1.  Die Verflechtung von Sozialpolitik 
und Sozialrecht

Sozialrecht und Sozialpolitik sind benachbarte Diszip-
linen mit dem gleichen Ziel, das Sozialstaatspostulat 
des Grundgesetzes umzusetzen. Sie greifen vielfach in-
einander, bauen auf einander auf und wissen doch von 
einander nur sehr wenig. Aber es müssen Sozial-
politiker das Sozialrecht gut kennen und es müssen 

Sozialrechtler sich des 
sozialpolitischen Hin-
tergrundes der Gesetze, 
die sie anwenden, be-
wusst sein. Mein Vor-
trag will die Zusam-
menhänge von So  zial -
politik und Sozialrecht 
aufzeigen.

Für das Sozialrecht ist die Sozialpolitik das größere 
Ganze. Sozialpolitik und Sozialrecht sind eng verfloch-
ten1. Dies gilt für die Sozialpolitik in allen Facetten ih-
res Begriffs2. Er meint zum einen die politische Diskus-
sion zwischen den „Sozialpolitikern“ insbesondere der 
politischen Parteien, zum andern das Gesetz, das Recht 
gewordene Ergebnis dieser politischen Diskussion, ge-
schichtlich betrachtet etwa als die Sozialpolitik 
bestimmter Perioden, z.B. der Zeit Bismarcks oder 
Adenauers. Diese zweite Begriffsebene deckt sich weit-
gehend mit dem über die Bücher des Sozialgesetzbuchs 
hinausgehenden, erweiterten Bereich des Sozialrechts3. 
Sozialpolitik hat sich inzwischen auch als Begriff für die 
wissenschaftliche Beschäftigung mit den Handlungsfel-
dern der Sozialpolitik herausgebildet4. Die sozialpoliti-
sche Forschung will aber nicht nur der sozialpolitischen 
Diskussion fundierte Fakten und Analysen liefern, auch 
ihr Ziel ist eine gerechtere Sozialordnung.

Am Anfang steht die sozialpolitische Diskussion mit 
dem Ziel, den Gesetzgeber zu überzeugen. Seine Ent-
scheidung, seine Sozialpolitik, löst neue sozialpoliti-
sche Diskussionen, Kritik oder Zustimmung und even-
tuell neue Erwartungen aus, die ggf. zu neuen 
Entscheidungen des Gesetzgebers und zur Änderung 
seiner Sozialpolitik führen. Das Ziel der Sozialpolitik 
ist es, Sozialrecht zu werden. Das Sozialrecht ist „ge-
ronnene“, „zur Norm verfestigte Sozialpolitik“5. Ohne 
das Recht gibt es keine verbindliche Umsetzung so-
zialpolitischer Entscheidungen6. Allein das Sozialrecht 
bestimmt, was insbesondere der Staat sozialpolitisch 
konkret zu leisten hat. So legt vor allem das sich wan-
delnde Sozialrecht eines Staates Zeugnis ab von seiner 
Sozialpolitik. „Das Sozialrecht ist“ – in den Worten des 
BVerfG – „eines der wichtigsten Instrumente der Sozi-
alpolitik“7. Ihre Geschichte8 ist vor allem eine Ge-
schichte des nun weit verstandenen sozialen Rechts. 
Sie handelt aber auch von den Bestrebungen, Initiati-
ven und Vorschlägen, die nicht Gesetz wurden, die es 
nicht geschafft haben, Sozialrecht zu werden.

Das Sozialrecht braucht die Sozialpolitik, um zu wer-
den. Aufgabe des Rechts ist es, die Regeln aufzustel-
len, die einem Staat, einem Gemeinwesen die Ord-
nung geben, die es ermöglicht, dass Menschen zu -
sam menleben, zusammen arbeiten, für ihr Dasein vor-
sorgen und sich selbst organisieren können9. Diese 
Ordnung ist aber nicht nur ein Selbstzweck, eine Ord-
nung um der Ordnung halber, die Ordnung soll „rich-
tig“ sein, um dem Gemeinwesen die besten Entfal-
tungsmöglichkeiten zu bieten. Was die „richtige“, die 
„gerechte“ Ordnung ist, entscheidet im Verfassungs-
staat die Mehrheit, die vor allem wegen der Grund-
rechte den Schutz der Minderheit zu wahren hat. 
„Richtig“ und „gerecht“ sind aber immer nur auf die 
konkrete zeitliche und gesellschaftliche Situation be-
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zogen. Die immer schneller sich ändernden Herausfor-
derungen an das Zusammenleben machen es immer 
häufiger notwendig, seine Ordnung den Veränderun-
gen anzupassen. Dies gilt besonders für den Bereich 
des Sozialen, der sich wegen der Vielzahl der Einzelsys-
teme, der Vielzahl der zu lösenden Probleme, der Höhe 
des Sozialbudgets und der Abhängigkeiten von den 
wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen in 
einem ständigen Anpassungsprozess befindet.

2. Von der Sozialpolitik zum Sozialrecht
Eine sozialpolitische Intervention des Staates beruht 
– wie es Hans F. Zacher herausgearbeitet hat – auf ei-Hans F. Zacher herausgearbeitet hat – auf ei-Hans F. Zacher
ner Grundstruktur aus drei Elementen. Es ist zu-
nächst die soziale, zumeist ökonomische Situation, die 
die Politik unter Handlungsdruck setzt; es sind die 
normativen und institutionellen Bedingungen, unter 
denen die Antwort auf diese Herausforderung ge-
sucht, gefunden und gegeben werden kann, und es ist 
die Antwort, zu der sich der Gesetzgeber dann ent-
schließt. Zacher betont zu Recht, dass dieser Prozess Zacher betont zu Recht, dass dieser Prozess Zacher
nie einen eigentlichen Anfang, nie eine „Stunde Null“ 
kennt. Jede soziale Situation sei Ausdruck bisheriger 
Politik. Jede Herausforderung werde aus der Erfah-
rung von Reaktionen der Politik und insbesondere aus 
der Erfahrung vordem gegebener oder verworfener 
Antworten formuliert10. 

Das Sozialrecht braucht die Sozialpolitik, es braucht 
die wissenschaftliche und die politische Diskussion. 
Sie arbeitet Anstöße, soziale Situationen heraus, die 
sozialpolitischen Handlungsdruck erzeugen. Wird das 
Problem sozial und politisch relevant, muss es in sei-
nen Strukturen wissenschaftlich analysiert werden, das 
betrifft den betroffenen Personenkreis, die Intensität 
der Betroffenheit, die Auswirkungen, die Handlungs-
möglichkeiten, ihre Kosten und Nutzen, und nicht zu 
vergessen die Lösungsvorräte im Ausland. Die Not-
wendigkeit einer solchen fundierten Analyse ist von 
dem BVerfG in seiner Entscheidung zu den Hartz IV-
Regelsätzen deutlich und unmissverständlich betont 
worden11. Der Gesetzgeber muss seine Entscheidung 
auf verlässliche Fakten und Argumente stützen kön-
nen. Er musste z.B. bei der Einführung der Pflegever-

sicherung wissen, in wie vielen Pflegefällen die Sozial-
hilfe mit welchen Beträgen einspringen musste; er 
muss, sollte er sich zur notwendigen besseren Absiche-
rung der Selbständigen entschließen, wissen, wie hoch 
ihre Alterssicherungen sind und wie ihre Versiche-
rungsbiografien aussehen. Er muss bei einer Reform 
der Erwerbsminderungsrenten wissen, welches die 
häufigsten Ursachen einer Erwerbsminderung sind. Er 
braucht, um „richtiges“ Recht setzen zu können, die 
Kenntnis vieler Rechtstatsachen12. Diese sind fast alle 
durch das Recht geprägt und wirken auf das Recht zu-
rück, indem sie zu seiner Evaluierung beitragen und 
ggf. Rechtsänderungen veranlassen und begründen 
oder helfen, deren Auswirkungen vorauszuschätzen. 
Die Rechtstatsachenforschung ist Aufgabe vieler Diszi-
plinen13, vor allem der Juristen und der Sozialwissen-
schaftler; vergessen seien aber nicht die Politologen, 
denn viele der Entscheidungen sind primär politisch14, 
nur sekundär sozialpolitisch motiviert, sie werden auch 
mit Rücksicht auf die Wähler getroffen15. 

Typische Gegenstände vor allem der sozialpolitischen 
Diskussion sind, stehen Reformen an, vor allem die 
mittel- und langfristigen Kosten und die sonstigen fi-
nanziellen Auswirkungen der Lösungsalternativen, 
ihre politischen Auswirkungen und ihre ökonomi-
schen Rückwirkungen, Ausweichreaktionen der Be-
troffenen und eventuelle Auswirkungen auf andere 
Leistungssysteme. Rechtlich geht es bei der Diskus-
sion insbesondere um die Vereinbarkeit der Lösungs-
alternativen mit höherrangigem Verfassungs- oder 
supranationalem Recht, etwa um die Frage der Zuläs-
sigkeit einer neuen Versicherungs- oder Abgaben-
pflicht, dies hat z.B. bei der Künstlersozialabgabe der 
Vermarkter, aber auch bei der Pflegeversicherung16

eine entscheidende Rolle gespielt17. Weitere Themen 
sind die gleichheitsgemäße Typisierung des z.B. von 
einer Versicherungs- oder Beitragspflicht betroffenen 
Personenkreises, die Angemessenheit eines ggf. not-
wendigen Vertrauensschutzes, die Kompetenz des 
jeweiligen Gesetzgebers (Bund oder Land)18 und – we-
gen unterschiedlicher Mehrheiten stets wichtig – die 
Frage, ob das geplante Gesetz der Zustimmung auch 
des Bundesrates bedarf.
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Die Ermittlung der Fakten kann von der Politik, Regie-
rung oder Parlament, ausgehen. Häufig erstellt die Re-
gierung entsprechende Analysen selbst, vielfach mit 
Hilfe spezieller Institutionen, etwa des Statistischen 
Bundesamtes. Teils genügt sie dabei gesetzlichen Be-
richtspflichten19, teils legt sie von sich aus entspre-
chende Berichte meist mit umfangreichem Zahlenma-
terial vor20. Immer häufiger führen auch Anfragen aus 
dem Parlament zu ausführlichen Antworten der Bun-
desregierung21. Wichtige Sozialleistungsträger sehen 
sich in der gesetzlich nunmehr anerkannten22 Verant-
wortung, auch für eine rationale Diskussion von Fra-
gen ihres Systems zu sorgen23, und schaffen sich selbst 
unmittelbar oder mittelbar entsprechende Forschungs-
kompetenzen, etwa die Bundesagentur für Arbeit mit 
ihrem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 
die AOK mit ihrem Wissenschaftlichen Institut oder 
die Rentenversicherung mit ihrem Forschungsnetz-
werk Alterssicherung24. Nicht selten erteilt die Politik 
auch der Wissenschaft den Auftrag, bestimmte Sach-
verhalte zu analysieren25, um auf dieser Basis über ein 
Tätigwerden des Gesetzgebers zu entscheiden, wobei 
der Auftrag an Einzelpersönlichkeiten, an Institute 
oder auch an von der Regierung eingesetzte Kommissi-
onen gehen kann, denen in letzter Zeit wie der Hartz-26

oder der Rürup-Kommission27 relativ große Bedeutung 
zukam. Der zurzeit von dem Bundesministerium für 
Arbeit und Sozialordnung geführte „Rentendialog“28

stellt eine neue Form der Sammlung von Problemen, 
Fakten und Meinungen dar. 

Sozialpolitische Anstöße ergeben sich nicht selten auch 
aus Analysen, die aus der Eigeninitiative der Wissen-
schaft hervorgehen. Bei der Einführung der Künstlerso-
zialversicherung war dies 1972 der „Autorenreport“ von 
Fohrbeck/Wiesand, der 1975 den Künstlerbericht der 
Bundesregierung29 und 1981 das entsprechende Gesetz 
auslöste. Bei der Pflegeversicherung, über deren Ein-
führung 20 Jahre lang diskutiert wurde30, stammten 
vorbereitende Analysen von dem Kuratorium Deutsche 
Altershilfe31, von dem Ministerium für Arbeit, Gesund-
heit und Sozialordnung des Landes Baden-Württem-
berg32, von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Aufbau 
und Finanzierung ambulanter und stationärer Pflege-

dienste“33 und von dem zuständigen Bundesministeri-
um, das nach der Vorlage eines eigenen Berichts34 mit 
der „Socialdata-Studie“35 die erstmalige, gründliche 
Analyse der Anzahl und der Situation zu Hause leben-
der Pflegebedürftiger in Auftrag gegeben hatte. Aktuel-
les Beispiel ist die Studie von Oelschläger zu der sehr Oelschläger zu der sehr Oelschläger
defizitären Alterssicherung der Selbständigen36, die 
durch Untersuchungen der Deutschen Rentenversi-
cherung Bund ergänzt und bestätigt wurde37. Die Bun-
desregierung arbeitet an einem Gesetzentwurf, der 
möglicherweise noch in dieser Legislaturperiode verab-
schiedet werden soll. Diese Beispiele sollen genügen, 
um aufzuzeigen, wie sich Forschungsaktivitäten der 
Wissenschaft und amtlicher Stellen bei der Ausarbei-
tung des Handlungsbedarfs ergänzen. 

Ist der Handlungsbedarf erkannt, geht es um die nor-
mativen und institutionellen Bedingungen, unter de-
nen eine Antwort auf diese Herausforderung möglich 
ist. Auf dieser Ebene der Diskussion sind Sozialpolitik 
und Sozialrecht eng mit einander verbunden38. Die 
Frage der Systementscheidung beschäftigt beide Dis-
ziplinen. Die Stunde „Null“, in der vor der Bismarck-
schen Sozialversicherungsgesetzgebung Alternativen 
noch relativ frei von Zwängen eines bestehenden Sys-
tems diskutiert werden konnten39, ist längst vorbei. In-
zwischen werden für neue Sicherungsbedarfe Lösun-
gen meist in schon bestehenden Systemen gesucht. 
Auch hierfür ist die Pflegeversicherung ein gutes Bei-
spiel. Die beitragsfinanzierte Versicherung40 setzte 
sich gegenüber einer steuerfinanzierten Versorgung41

durch. Diskutiert wurden Lösungen in der Privat- und 
in der Sozialversicherung42, herausgekommen ist ein 
„Sowohl-als-auch“. Für die soziale Pflegeversicherung 
ging es um ihre Zuordnung zur Renten-43 oder zur 
Krankenversicherung44, die Entscheidung fiel zuguns-
ten einer eigenständigen Versicherung, organisatorisch 
allerdings an die Struktur der Krankenversicherung ge-
bunden. Auffallend an dieser Diskussion war zum ei-
nen, dass sie vor allem zwischen verschiedenen staat-
lichen Institutionen stattfand, forciert vor allem von 
den Trägern der Sozialhilfe, die durch die steigenden 
Pflegekosten überfordert waren; auffallend war zum 
andern die erbitterte Diskussion zwischen der Politik 
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und den Arbeitgeberverbänden, die aus Kostengrün-
den die Einführung einer neuen Sozialversicherung 
kategorisch ablehnten45. Wissenschaftliche Beiträge 
aus dem Bereich des Sozialrechts46 oder der Sozial-
politik47 waren eher selten.

Sieht der Gesetzgeber die Zeit für eine Entscheidung 
gekommen, entscheiden die Bundesregierung und die 
Sozialpolitiker der Koalitionsfraktionen über den Ent-
wurf. In ihm erfolgt eine erste Abwägung der in der 
zuvor geführten sozialpolitischen Diskussion vorgetra-
genen Fakten und Argumente. Die meisten Akteure 
der sozialpolitischen Diskussion sind interessengebun-
den. Das ist, wenn sie zur Wahrnehmung von Interes-
sen berufen sind, wie z.B. bei Gewerkschaften oder Ar-
beitgeber- und Wirtschaftsverbänden, offenkundig und 
entspricht ihrem Auftrag. Die Haltung der Medien 
lässt sich entsprechend ihrer politischen Grundhal-
tung meist voraussagen und ist auch durch Rücksicht 
auf Anzeigenkunden mitgeprägt. Vielfach ist selbst die 
wissenschaftliche Diskussion interessengebunden. 
Geldgeber finanzieren „ihre“ Institute, prominentes 
Beispiel hierfür ist das im Verbund der Deutschen 
Bank gegründete „Deutsche Institut für Altersvorsor-
ge“, das sich auftragsgemäß für die private Vorsorge 
einsetzt48. Je nach Auftraggeber können auch Gutach-
ten von Wissenschaftlern durch eine solche – offenzu-
legende – Abhängigkeit gekennzeichnet sein. Es ist 
Aufgabe der staatlichen Sozialpolitik, aus der Vielzahl 
der angebotenen Fakten und Argumente den „Spreu 
von dem Weizen“ zu trennen. Dass je nach der Couleur 
der Regierung dabei andere Präferenzen gesetzt wer-
den, entspricht den Regeln der parlamentarischen De-
mokratie. Diese allerdings werden verletzt, wenn die 
Abhängigkeit von Interessen zu groß wird, wie dies z.B. 
der Einführung der Riester-Rente nachgesagt wird49.

Der vorgelegte Regierungsentwurf steht nun im Zent-
rum der weiteren Diskussion, die sowohl parla-
mentsextern, vor allem in den Medien, aber auch par-
lamentsintern, in den Beratungen der Ausschüsse und 
ggf. auch in Anhörungen von Sachverständigen, in den 
Verhandlungen von Bundestag und Bundesrat erfolgt. 
Es geht dann häufig, aber nicht immer „nur“ noch um 

Änderungen in wichtigen Details. Nur selten wird ein 
Entwurf unverändert Gesetz50. 

3. Nach der Reform – vor der Reform
Ist das Gesetz verabschiedet, wird es zunächst juris-
tisch umgesetzt. Die Leistungsträger sind die ersten, 
die mit ihm arbeiten, es auslegen müssen51. Neue Be-
stimmungen treffen sie in aller Regel nicht unvorbe-
reitet. Zumeist haben sie an ihrem Entstehen über 
ihre Verbände mitgewirkt52. Die Auslegung des Geset-
zes muss soweit wie irgend möglich abgeschlossen 
sein, bevor es zur Anwendung kommt. Dies ist not-
wendig, um die Programme zu schreiben, die vor-
handen sein müssen, um die Bescheide erlassen zu 
können. Diese Reihenfolge ist zwingend, denn Rechts-
auffassung und -auslegung steuern die Programme. 
Die Versicherungsträger haben möglicherweise bereits 
millionenfach Bescheide erlassen, bevor es zur ersten 
Entscheidung der Sozialgerichte und insbesondere 
des Bundessozialgerichts kommt. Das ist ihre Aufga-
be, aber auch ihr Risiko, falls die Gerichte nach Jahren 
die eine oder andere Rechtsauffassung der Träger 
nicht bestätigen sollten. Sie müssen dann mit hohem 
Aufwand die entsprechenden Bescheide zurückneh-
men oder aufheben. Um dieses Risiko möglichst ge-
ring zu halten, kommt der gründlichen und sachge-
rechten Beantwortung der Auslegungsfragen hohe 
Bedeutung und Aufmerksamkeit zu.

Die Rechtswissenschaft erläutert das neue Recht in 
Aufsätzen und Kommentaren. Die Rechtsprechung 
klärt Einzel- und Zweifelsfragen, auch sie kommt bei 
ihren Überlegungen je nach Streitgegenstand ohne 
eine ökonomische Analyse des Rechts nicht aus53, 
lehnt es wegen ihrer Bindung an Gesetz und Recht 
aber ab, ihre Entscheidungen von ihr abhängig zu ma-
chen. Das Verfassungsgericht wird immer häufiger mit 
all den sozialpolitischen Streitfragen konfrontiert, die 
schon während der Entstehung des Gesetzes dis-
kutiert wurden. Die Sozialpolitik zieht eine Bilanz54, 
analysiert die Kosten der nun Gesetz gewordenen Ent-
scheidung, die Verteilungswirkungen und die Rück-
wirkungen auf die Staatsfinanzen, die Ökonomie und 
den Arbeitsmarkt.



41

Sozialpolitik aus der Sicht des Sozialrechts

Gründe, das Recht zu ändern, gibt es zahlreiche. Es 
sind zum einen solche, die sich aus ihm selbst ergeben: 
die Gesetz gewordene Lösung sei mit höherrangigem 
Recht, vor allem dem der Verfassung, unvereinbar. Ist 
das der Fall, ist es nach entsprechender Feststellung 
durch das BVerfG nichtig. Der Gesetzgeber muss han-
deln. Das BVerfG korrigiert zwar nicht selten den Ge-
setzgeber, doch selbst bei großen Reformen beschränk-
ten sich die geforderten Korrekturen nahezu immer auf 
Detailfragen55. Änderungsbedarf kann sich auch erge-
ben, wenn die Praxis Lücken und Schwächen der Rege-
lung aufzeigt; so kann sich herausstellen, dass nach der 
Regelung eines Teilbereichs bislang ungeregelte Aspek-
te des Zusammenlebens nun geregelt werden müssten. 
Trotz des inzwischen sehr engmaschigen Netzes sozia-
ler Sicherung gibt es auch heute noch solche Diskussi-
onen, erinnert sei an die wieder aktuellen Forderungen, 
Selbständige in die Sozialversicherung einzubeziehen 
oder Mindestsicherungen einzuführen. Die Kritik an 
dem geltenden Recht kann sich auch daran entzünden, 
dass die ihm zugrunde liegende Problemanalyse nicht 
oder nicht mehr zutreffend sei, dass die Regelung zu 
teuer sei oder schädliche Auswirkungen habe, die der 
Gesetzgeber nicht oder zu wenig berücksichtigt habe. 
Das geltende Recht wird kritisiert, weil sich die ihm zu-
grunde liegenden gesellschaftlichen und ökonomischen 
Rahmenbedingungen verändert hätten; das Gesetz bie-
te auf die gewandelten Herausforderungen der Zeit 
nicht oder nicht mehr die richtige Antwort. Es können 
sich auch die Wertvorstellungen geändert haben – etwa 
die Akzeptanz von Lebenspartnerschaften – oder es gibt 
schlicht neue Mehrheiten für Lösungen, die zuvor nur 
von einer Minderheit präferiert wurden. Schließlich 
können sich die Kosten und die Verteilungswirkungen 
anders, als vom Gesetzgeber erwartet, entwickelt ha-
ben. Das Ergebnis der rechtlichen und sozialpoliti-
schen Analyse des geltenden Gesetzes kann die Not-
wendigkeit seiner Änderung sein. Kommt es zu ihr, hat 
der Gesetzgeber zusätzlich die Probleme des Übergangs 
und des Vertrauensschutzes zu beachten. Und so wie-
derholt sich der Prozess. Allein das Rentenrecht ist 
nach seiner Reform und Neukodifikation 1989 an die 
180mal, allein die für die Rentenfinanzen so wichtige 
Anpassungsformel über 10mal geändert worden56.

II.  Die Umsetzung der Sozialpolitik 
durch das Sozialrecht

1.  Unterschiedliche Interessen und Aufgaben 
von Sozialpolitik und Sozialrecht

Das Sozialrecht braucht wie gezeigt die Sozialpolitik, 
um zu werden. Die Sozialpolitik erhält von dem So-
zialrecht her ihren Sinn, denn ihr Ziel ist es, Sozial-
recht zu werden. Erst als Recht, insbesondere als be-
schlossene und verkündete Gesetze, erhalten so zial-
politische Entscheidungen ihre normative Verbind-
lichkeit und lösen Rechte und Pflichten der Betroffe-
nen aus. 

Doch sind die Interessen und Aufgaben von Sozialpo-
litik und Sozialrecht nicht deckungsgleich. Die Sozial-
politik interessieren vor allem die Grundfragen, die 
große Linie, das „große Geld“. Da, wo es um Milliar-
den geht, ist aus verständlichen Gründen die sozialpo-
litische Diskussion am intensivsten. Deshalb standen 
und stehen z.B. Fragen der Rentenpolitik stets im Vor-
dergrund ihres Interesses. Gleiches gilt für Grundfra-
gen der Finanzierung der Krankenversicherung – etwa 
die Auseinandersetzung um die Modelle der Bürger-
versicherung oder der Kopfpauschale57. All das hat we-
sentliche volkswirtschaftliche Rückwirkungen. Das 
Detail der Umsetzung interessiert die Sozialpolitik nur 
wenig. Fehlt einer Problematik die volkswirtschaftli-
che Relevanz, wie bei sozialrechtlichen Beziehungen 
zwischen Privaten, wie z.B. bei dem Versorgungsaus-
gleich58 oder sozialrechtlich relevanten Haftungsbezie-
hungen (§§ 116, 119 SGB X)59, fehlt dann auch das 
sozialpolitische Interesse. Das Recht darf sich eine 
Begrenzung auf die Grundfragen nicht erlauben. Es 
hat auch für eine „Gerechtigkeit im Detail“ zu sorgen. 
Ein weiterer Unterschied zwischen den Aufgaben von 
Sozialrecht und Sozialpolitik ergibt sich daraus, dass 
die sozialpolitische Diskussion sich zumeist an den 
Grundfragen einzelner Systeme entzündet. Das So-
zialleistungssystem als Ganzes wird sozialpolitisch nur 
hinsichtlich seiner Kosten, seines Budgets, kaum je-
doch im Hinblick auf seine systemimmanente Stim-
migkeit diskutiert, die vor allem die Juristen interessie-
ren sollte60. 



42

Prof. Dr. Franz Ruland

2.  Die Aufgaben des Rechts bei der Umsetzung 
sozialpolitischer Entscheidungen

Das Sozialrecht ist die Summe sozialpolitischer Ent-
scheidungen. Es hat als wichtigster Teil der Sozialpoli-
tik zunächst festzulegen, wie in dem Staat gesell-
schaftliche Solidarität, wie die soziale Sicherung 
organisiert ist61. Dazu gehört, welche Sicherungssyste-
me der Staat selbst anbietet, wobei im Bundesstaat 
zwischen Bund und Ländern und deren Gemeinden 
zu differenzieren ist, welche Solidargemeinschaften – 
Sozialversicherungen – der Staat gründet, wie er die 
Solidarfunktionen des familiären Unterhaltsverban-
des62 und der Betriebe nutzt und welchen Verantwor-
tungsbereich er dem Markt überlässt. Das Recht hat 
somit im Rahmen der verfassungsrechtlichen Vorga-
ben die Grenzen zwischen staatlicher Verantwortung 
und Eigenverantwortung festzuschreiben. Je mehr der 
Staat gesellschaftliche Solidarität anstrebt, desto mehr 
muss er die Sicherung selbst gestalten und desto we-
niger kann er die Entscheidung dem Einzelnen oder 
den Mechanismen des Marktes überlassen. Eine ge-
sellschaftliche Solidarität, die über den reinen versi-
cherungsmäßigen Risikoausgleich zwischen den von 
einem Risiko Bedrohten und den bereits Geschädig-
ten hinausgeht, lässt sich ohne das Recht und seine 
Verbindlichkeit und Durchsetzbarkeit nicht organisie-
ren63. Im Rahmen dieser Grundentscheidungen zu-
gunsten bestimmter Systeme sozialer Sicherung hat 
das Recht auch die für die Verwaltung dieser Systeme 
notwendigen Institutionen und ihre Verwaltungsab-
läufe zu bestimmen und auch gerichtliche Verfahren 
zur Streitschlichtung vorzusehen. 

Das Recht hat die sozialpolitischen Systementschei-
dungen in Rechte und Pflichten der Betroffenen um-
zusetzen. Dazu muss es im Einzelnen zunächst die Tat-
bestände, die Risiken, umschreiben, die einen An-
spruch auf eine Leistung auslösen können, und es 
muss deren weitere Voraussetzungen, den Inhalt, die 
Höhe und ihre Dauer bestimmen. Nur das Recht be-
gründet für die potentiellen Leistungsempfänger ein-
klagbare Ansprüche auf die Leistungen; allein das 
Recht verleiht der sozialen Sicherung Verbindlichkeit 
und macht sie damit für den Bürger verlässlich, plan-

bar und damit sicher64. Sie belassen oder eröffnen 
selbst dem, der auf Sozialhilfe angewiesen ist, einen – 
wenn auch in diesem Fall sehr engen – Rahmen indivi-
dueller Freiheit und Gestaltung. Der Rechtsanspruch 
muss aber auch für den Begünstigten durchsetzbar 
sein. Nur dann ist er verbindlich und planungssicher. 
Ohne den Rechtsanspruch hinge die soziale Sicherheit 
von der freiwilligen Hilfe Dritter (der Familie, des Be-
triebes, der Kommune) oder von dem Ermessen – 
manchmal auch von der Willkür – staatlicher Stellen 
ab. Ohne den Rechtsanspruch müsste die Hilfe not-
falls als Almosen erbettelt werden. Solidarität nur als 
„Bürgertugend“ kann soziale Sicherheit verlässlich 
nicht vermitteln. Gesellschaftliche Solidarität muss 
rechtlich durch Vorsorgepflichten auf der einen und 
durch Leistungspflichten auf der anderen Seite organi-
siert werden. Vorsorgepflichten lassen sich nur begrün-
den, wenn das Recht dann auch die Gegenleistung, 
den sozialen Schutz, den Anspruch z.B. auf Rente, ab-
sichert. Dies ist besonders wichtig, wenn – wie im Be-
reich der Alterssicherung – die Zeitpunkte der Vorleis-
tung und der Gegenleistung weit, nicht selten über 
mehrere Jahrzehnte, auseinander liegen. 

Das Recht hat des Weiteren verbindliche Grundlagen 
dafür zu schaffen, dass zur Finanzierung der Systeme 
Abgaben, Beiträge oder Steuern, erhoben werden kön-
nen. Das beinhaltet die Entscheidung, wie die einzel-
nen Systeme sozialer Sicherung finanziert werden, ob 
durch Steuern oder durch Beiträge65, wobei diese Ent-
scheidung und die Auswahl des Leistungsträgers auf 
das Engste zusammenhängen: Staatliche Leistungen 
sind meist steuerfinanziert, die der Sozialversicherung 
beitragsfinanziert. Bei jeder Abgabe müssen die Tatbe-
stände und Voraussetzungen genau definiert werden, 
die eine Abgabenpflicht auslösen, und diese muss, 
auch um einklagbar zu sein, der Höhe nach exakt fest-
gelegt sein. Nur dann, wenn dies der Fall ist, sind die 
Belastungen für den Einzelnen, für seinen Arbeitgeber 
und für die Wirtschaft planbar. Das Recht muss auch 
die Erfüllung dieser Pflichten gewährleisten. 

Sozialleistungssysteme sind als Summe von vielen zu 
unterschiedlichen Zeiten getroffenen, sozialpoliti-
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schen Entscheidungen historisch gewachsen66. Immer 
weitere Verästelungen, Differenzierungen und Verän-
derungen haben das Sozialrecht zumeist sehr detail-
reich und kompliziert, nicht selten auch unübersicht-
lich werden lassen. Daher hat das Recht auch die 
wichtige Aufgabe, die vielen Bestimmungen zu den 
einzelnen Sozialleistungen zu systematisieren, sie in 
eine Ordnung zu bringen. Sie ist notwendig, um die 
Übersicht zu bewahren, um Transparenz für die Be-
troffenen, aber auch für die Entscheidungsträger, die 
Politik, zu schaffen. Das Recht muss den Bürgern be-
kannt sein. Subjektiv fühlt sich nur der sicher, der 
weiß, welche Leistungen er bei welchem Risiko erhält. 
Er kann dann auch abschätzen und als Teil seiner Le-
bensplanung67 entscheiden, ob, wo und wie er sich er-
gänzend absichert. Ansprüche, die die Betroffenen 
nicht kennen und nur schwer ermitteln können, ver-
fehlen daher ihren Zweck und benachteiligen sozial 
Schwächere. Vor allem das Sozialrecht, das insbeson-
dere den schwächeren Mitgliedern der Gesellschaft 
helfen soll, muss daher, um sein sozialpolitisches Ziel 
zu erreichen, auch Information68, Aufklärung und Be-
ratung der Betroffenen vorschreiben, damit diese ihre 
Ansprüche kennen und ggf. auch geltend machen kön-
nen. Die rechtliche Ordnung hat des Weiteren, auch 
um den verfassungsrechtlichen Vorgaben Rechnung zu 
tragen, Gleiches gleich und Ungleiches entsprechend 
der Ungleichheit unterschiedlich zu behandeln. Bei 
der Frage, was gleich oder ungleich ist, kommt der So-
zialpolitik, dem Gesetzgeber ein großer Entscheidungs-
spielraum zu, er kann und muss typisieren69. 

Soziale Sicherheit braucht Verlässlichkeit70, braucht 
Kontinuität. Nur das Recht kann diese vermitteln. 
Diese Schutzfunktion obliegt vor allem dem Verfas-
sungsrecht. Kontinuität wird immer wichtiger, weil 
und obwohl die Sozialpolitik auf immer neue Heraus-
forderungen reagieren und das Sozialrecht entspre-
chend anpassen muss. Allerdings wäre es falsch, Re-
formen als Belege für Mängel im System zu werten. 
Sie sind vielmehr Beweis dafür, dass die Systeme flexi-
bel genug sind, um auf wandelnde gesellschaftliche 
und wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu reagieren. 
Die Zukunftsfähigkeit der Systeme sozialer Sicherung 

setzt ihre Anpassungsfähigkeit voraus; eine So-
zialpolitik, die früher richtig war, muss durch eine Sozi-
alpolitik ersetzt werden können, die heute richtig ist. 

Somit steht das Sozialrecht im Spannungsverhältnis 
zwischen Kontinuität und Flexibilität. Es muss, auch 
um künftigen Gesetzgebern die demokratisch und so-
zialpolitisch notwendige Entscheidungsfreiheit zu be-
lassen, Regeln vorsehen, wie die Systeme sozialer 
Sicherung angepasst, d.h. geändert werden können. 
Maßstab hierfür sind die Prinzipien, nach denen die 
Systeme jeweils geordnet sind: ob sie auf individueller 
Vorleistung oder auf staatlicher Hilfe beruhen. Das 
Gesetz ist nicht das Ende der Sozialpolitik, es ist nur 
eine Etappe der Sozialpolitik auf dem nicht endenden 
Weg zu einer hoffentlich gerechteren Sozialordnung. 

Ich hoffe sehr, dass die beiden Abteilungen dieses In-
stituts wichtige Wegweiser setzen. Durchbrechen Sie 
beide dabei die Mauern, die die beiden Disziplinen 
umgeben, suchen nicht nur Sie beide den Dialog – er-
öffnen sie ihn auf breiter Basis. Das ist mein Wunsch 
und meine Bitte. Sozialrechtliche Forschung ist auf 
die sozialpolitische Forschung und die sozialpolitische 
Forschung ist auf die sozialrechtliche angewiesen. Wir 
sind auf Ihre Ergebnisse sehr gespannt.
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Sozialrecht aus Sicht der Sozialpolitik

Meine Damen und Herren,

wenn Sie von mir heute tiefgründige Reflexionen zum 
Thema „Sozialrecht aus Sicht der Sozialpolitik“ erwar-
ten, muss ich Sie leider enttäuschen. Ich überschaue 
das Sozialrecht viel zu wenig, um es kompetent aus 
ökonomischer Sicht beurteilen oder kommentieren zu 
können. Ich kann lediglich einige persönliche Bemer-
kungen zur Verbindung von Sozialrecht und Sozial-
politik beisteuern. Kurz zusammen gefasst: Ich bin 
felsenfest überzeugt, dass eine politikrelevante So-
zialpolitik ohne Kenntnisse des Sozialrechts von 
vorn herein zum Scheitern verurteilt ist. Genauso bin 
ich der festen Überzeugung, dass umgekehrt in das 
So zialrecht Erkenntnisse der sozialpolitischen For-
schung einfließen sollten. Sozialrecht und Sozial -

po litik gehören zu-
sammen. Deswegen be-
grüße ich ganz nach-
drücklich die Einrich-
tung eines Max-Planck-
Insti tuts mit den bei-
den Ab teilungen „So-
zialrecht“ und „Sozial-
politik“. 

Herr Becker und ich kennen uns aus unserer gemein-Becker und ich kennen uns aus unserer gemein-Becker
samen Zeit an der Universität Regensburg. Unser 
Kontakt kam zustande, weil ich als Mitglied des Wis-
senschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der 
Finanzen damals sozialrechtliche Nachhilfe benötigte. 
Der BMF-Beirat hat sich in den Jahren 1999/2000, im 
Vorfeld der EU-Osterweiterung, mit dem Thema 
„Freizügigkeit und soziale Sicherung in Europa“ be-
schäftigt. Das entsprechende Gutachten wurde dann 
im Dezember 2000 veröffentlicht1. Fast die Hälfte des 
Gutachtens beschäftigt sich mit den primärrechtli-
chen und sekundärrechtlichen Grundlagen der so-

zialen Sicherung in Europa – also den Grundfreiheiten 
des EU-Vertrages, dem freien Personen- Waren-, 
Dienstleistungs- und Kapitalverkehr –, und im Sekun-
därrecht vor allem mit den Verordnungen 1408/71 
über die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer 
und 1612/68 über die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Um 
das alles einigermaßen zu verstehen und darauf auf-
bauend dann ökonomisch begründete Vorschläge zur 
Koordinierung der sozialen Sicherung in Europa aus-
zuarbeiten, brauchten der Beirat und natürlich auch 
ich juristischen Rat. Und zum Glück gab es in Regens-
burg mit Ulrich Becker einen herausragenden Fach-Ulrich Becker einen herausragenden Fach-Ulrich Becker
mann für internationales Sozialrecht. Ich habe enorm 
von unseren Gesprächen damals über die rechtlichen 
Grundlagen der Koordinierung der europäischen Sozi-
alpolitik profitiert. Herr Becker ist dann bekanntlich Becker ist dann bekanntlich Becker
nach München an das Max-Planck-Institut gewech-
selt, aber unser Kontakt ist nicht abgerissen. Ich erin-
nere mich noch gut an einen sonntäglichen Früh-
schoppen im Gasthof Röhrl in Eilsbrunn, bei dem wir 
schon vor langer Zeit die Möglichkeit einer Erweite-
rung des damaligen Max-Planck-Instituts für ausländi-
sches und internationales Sozialrecht um eine sozial-
politische Abteilung diskutiert haben. Bis es dazu 
kam, hat es einige Zeit gedauert. Aber jetzt ist es so-
weit und ich finde das wirklich großartig. Nur ganz 
nebenbei: Herr Becker und ich haben damals auch 
über potenzielle Kandidaten für die Abteilung Sozial-
politik gesprochen. Natürlich gehörte auch Axel Bör-
sch-Supan zu den Kandidaten – obwohl ich mir damals 
nicht so richtig vorstellen konnte, dass er nach Mün-
chen wechseln würde. Umso froher bin ich, dass Axel 
Börsch-Supan jetzt Direktor der Abteilung Sozialpolitik 
ist. Und wenn zwei so herausragende Forscher und zu-
sätzlich noch nette Kollegen wie Ulrich Becker und Ulrich Becker und Ulrich Becker
Axel Börsch-Supan das Max-Planck-Institut für Sozial-
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recht und Sozialpolitik leiten, dann kann man der 
Max-Planck-Gesellschaft nur zu dieser Symbiose gra-
tulieren. 

Ich möchte den Bogen aber noch etwas weiter span-
nen. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren Mitglied des 
Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium 
der Finanzen und war 10 Jahre Mitglied des Sachver-
ständigenrates. In beiden Gremien habe ich viel ge-
lernt. Eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, wie wich-
tig, fruchtbar und unverzichtbar die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit von Rechtswissenschaft und Ökono-
mie ist. Das gilt für das Sozialrecht und die Sozialpoli-
tik, aber es gilt auch für eigentlich alle übrigen wirt-
schaftspolitischen Fragen, mit denen ich mich in 
diesen Gremien beschäftigt habe. Es gilt für das Ar-
beitsrecht und die Arbeitsmarktpolitik, für das Wett-
bewerbsrecht und die Wettbewerbspolitik, und es gilt 
natürlich für das Steuerrecht und die Steuerpolitik. 
Wolfgang Schön hat in seinem Vortrag schon darauf 
hingewiesen: Der Sachverständigenrat ist 2005 von 
den damaligen Bundesministern Eichel und Clement
beauftragt worden, eine Expertise zu einer grundle-
genden Reform der Einkommens- und Unterneh-
mensbesteuerung auszuarbeiten. Ich war damals im 
Sachverständigenrat zuständig für die Finanz- und 
Steuerpolitik, traute mir aber die Ausarbeitung eines 
solchen Gutachtens nicht alleine zu. Mir war klar, 
dass ein fundiertes Gutachten nur in der interdiszipli-
nären Zusammenarbeit von finanzwissenschaftlicher, 
betriebswirtschaftlicher und juristischer Steuerlehre 
gelingen kann. Zum Glück konnte ich mit Wolfgang 
Schön für die juristische Steuerlehre und Uli Schreiber
und Christoph Spengel für die betriebswirtschaftliche 
Steuerlehre drei Kollegen für die Ausarbeitung dieses 
Gutachtens gewinnen, das dann 2006 unter dem Titel 
„Reform der Einkommens- und Unternehmensbesteu-
erung durch die Duale Einkommensteuer“ veröffent-
licht wurde2. Ehrlich gesagt ist von diesem Gutachten 
nicht allzu viel umgesetzt worden – ich möchte hinzu-
fügen: noch nicht umgesetzt worden. Denn ich bin 
überzeugt, dass das noch kommt – ich weiß nur nicht, 
ob ich das noch erlebe. Mit der Einführung der Abgel-
tungsteuer hat man sich von der synthetischen Ein-

kommensteuer verabschiedet und ist zu einer Art dua-
len Einkommensteuer übergangen. Aber zu einer 
schlechten Dualen Einkommensteuer, mit vielen Ver-
werfungen insbesondere bei den Finanzierungsent-
scheidungen der Unternehmen. Wenn die Politik eine 
Blaupause für eine steuersystematisch vernünftige 
Duale Einkommensteuer sucht, braucht sie nur auf 
unseren damaligen Vorschlag zurückzugreifen. Aber 
das ist jetzt gar nicht mein Punkt. Der Punkt, den ich 
hier hervorheben will, ist, wie außerordentlich frucht-
bar die Zusammenarbeit zwischen der juristischen 
und ökonomischen Steuerlehre aus meiner Sicht war. 
Ich habe nicht nur extrem viel aus dieser Zusammen-
arbeit gelernt, die sich mehr oder weniger über ein 
Jahr hinzog; tatsächlich war das in der Rückschau ei-
nes der für mich schönsten und intellektuell befriedi-
gendsten Projekte meiner gesamten Berufstätigkeit – 
gerade auch wegen der interdisziplinären Zusam -
menarbeit mit Wolfgang Schön und den Kollegen aus 
Mannheim. Deshalb bin ich geradezu begeistert, dass 
die Max-Planck-Gesellschaft die Zusammenarbeit von 
Juristen und Ökonomen sowohl mit dem Max-Planck-
Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik und eben 
auch mit dem Max-Planck-Institut für Steuerrecht 
und Öffentliche Finanzen einen institutionellen Rah-
men gegeben hat. Und so wie jetzt mit Ulrich Becker
und Axel Börsch-Supan ist es einmal mehr gelungen, 
mit Wolfgang Schön und Kai Konrad die jeweils Besten 
der beiden steuerlichen Fachdisziplinen als Direkto-
ren zu gewinnen. 

Zurück zur Sozialpolitik und zum Sozialrecht, letzteres 
aber sozusagen in Klammern. Generell ist anzumer-
ken, dass die Probleme und der Reformbedarf im Sys-
tem der Sozialen Sicherung aktuell in den Hinter-
grund getreten sind. Dies gilt analog auch für Fragen 
der Besteuerung. Der Sachverständigenrat zur Begut-
achtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat 
sich in den 10 Jahren, in denen ich Mitglied dieses 
Gremiums sein durfte, in jedem Jahresgutachten aus-
führlich mit Problemen der Sozialen Sicherung ausei-
nandergesetzt, mit besonderem Schwerpunkt auf kon-
zeptionelle Reformüberlegungen zur Rentenver -
sicherung und zur Kranken- und Pflegeversicherung. 
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Erwähnen möchte ich insbesondere den Vorschlag zur 
Reform der Finanzierung der Kranken- und Pflegever-
sicherung durch Einführung einer einkommensunab-
hängigen Bürgerpauschale, verbunden mit einem so-
zialen Ausgleichmechanismus, im Jahresgutachten 
2004/05 – an dem im Übrigen Martin Gasche, heute 
Mitarbeiter an der Abteilung Sozialpolitik des MPI für 
Sozialrecht und Sozialpolitik, maßgeblich beteiligt 
war. Sozialpolitische Fragen – genauso wie steuerpoli-
tische – sind allerdings seit Ausbruch der Finanzkrise 
im Jahr 2008 und angesichts der aktuellen europäi-
schen Schuldenkrise in den Hintergrund getreten. In 
der Tat ist der unmittelbare sozialpolitische Hand-
lungsbedarf angesichts der gigantischen wirtschafts-
politischen Aufgabe, die europäische Schuldenkrise in 
den Griff zu bekommen, nicht wirklich vordringlich. 
Ich gehe davon aus, dass das auch in den nächsten 
zwei oder drei Jahren so bleiben wird. Aber das wird 
sich wieder ändern. Denn der langfristige Handlungs-
bedarf in den Systemen der Sozialen Sicherung insbe-
sondere aufgrund der demografischen Entwicklung ist 
nicht minder groß als der bei der Schuldenkrise. 

Ursache der europäischen Schuldenkrise ist die 
sprunghaft angestiegene explizite staatliche Verschul-
dung. Tatsächlich ist die so genannte implizite staat-
liche Verschuldung, die den Handlungsbedarf in den 
Systemen der Sozialen Sicherung anzeigt, aber noch 
größer als die momentan im Vordergrund stehende ex-
plizite Staatsverschuldung. Explizite und implizite 
staatliche Schulden sind nichts anderes als die Bar-
werte zukünftiger staatlicher Zahlungsverpflichtun-
gen. Im Fall der expliziten Verschuldung bestehen die 
Zahlungsverpflichtungen in den staatlichen Zinszah-
lungen. Der Barwert dieser Zinszahlungen entspricht 
gerade der zu einem bestimmten Zeitpunkt ausstehen-
den Staatsschuld. Im Fall der impliziten Staatsver-
schuldung resultieren zukünftige Zahlungsverpflich-
tungen aus den staatlichen Leistungsverpflichtungen 
im Rahmen der umlagefinanzierten Systeme der So-
zialen Sicherung, vor allem der Gesetzlichen Renten-
versicherung, den staatlichen Pensionsverpflichtun-
gen, der Gesetzlichen Krankenversicherung und der 
Sozialen Pflegeversicherung. Die implizite Staats-

schuld berechnet sich dabei als Barwert der staatli-
chen Netto-Zahlungsverpflichtungen, also der Brutto-
Zahlungsverpflichtungen abzüglich der Beitragsein-
nahmen. 

Die Stiftung Marktwirtschaft veröffentlicht regelmä-
ßig die Höhe der impliziten Staatschulden3. Die expli-
zite Staatschuld belief sich in Deutschland für das Ba-
sisjahr 2010 auf etwas über 83 %. Bekanntlich ist sie, 
bedingt durch einen simplen Verbuchungsfehler bei 
der FMS Wertmanagement um 55,5 Mrd Euro oder 
2,6 Prozentpunkte nach unten revidiert worden, liegt 
aber aktuell immer noch über 80 %. Die entsprechen-
de implizite Staatsschuld bezogen auf das Bruttoin-
landsprodukt wird demgegenüber sogar mit 109,4 % 
ausgewiesen. Die Summe von expliziter und impliziter 
Staatsschuld, die als Tragfähigkeits- oder Nachhaltig-
keitslücke bezeichnet wird, erreicht damit einen Wert 
von etwa 192 %. Nach diesen Berechnungen ist die 
implizite Staatsschuld also höher als die explizite 
Schuldenstandsquote. Werte ab 85 % bis 90 % für die 
explizite Schuldenstandsquote gelten im Durchschnitt 
als nicht mehr refinanzierbar; bei solchen Werten 
droht ein Staatsbankrott. Dann müsste bei Werten von 
über 100 % für die implizite Staatsschuldenquote die 
Nachhaltigkeitsampel erst recht rot aufleuchten. 

Allerdings ist bei solchen Aussagen Vorsicht ange-
bracht. Explizite Schuldenstandsquoten von über 90 %
bedeuten keinesfalls automatisch einen Staatsbank-
rott, das zeigt nicht zuletzt Japan mit einer expliziten 
Schuldenstandsquote von im kommenden Jahr fast 
240 %. Und auch die impliziten Schuldenstandsquo-
ten lassen sich allzu leicht für alarmistische Meldun-
gen missbrauchen, wie sie etwa unter dem Stichwort 
„Brandmelder der Zukunft“ verbreitet werden. Tat-
sächlich erfordert die Berechnung der impliziten 
Staatschulden einigermaßen heroische Annahmen 
zum Beispiel über die Entwicklung der Gesundheits-
ausgaben bis zum Jahr 2060 oder gar 2100. Kritisch 
bei der Berechnung der impliziten Staatschulden ist 
aber vor allem, dass ihre Höhe außerordentlich sensi-
tiv auf vergleichsweise geringe Parametervariationen 
reagiert. So führt eine um einen Prozentpunkt höhere 
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oder geringere Differenz von Zinssatz und Wachs-
tumsrate zu einer um jeweils rund 100 Prozentpunkte 
höheren oder geringeren impliziten Schuldenstands-
quote4. Andere Institutionen, etwa die Europäische 
Kommission5 und auch das Bundesministerium der 
Finanzen6, veröffentlichen deshalb an Stelle der impli-
ziten Staatsschulden weniger parameterabhängige In-
dikatoren, wie einen allgemeinen Ausgabenkürzungs-
satz oder Abgabenerhöhungssatz (im Sustainability 
Report der Europäischen Kommission ist das der S2 
Indikator) oder einfach diejenige Veränderung des 
konjunkturbereinigten Primärsaldos, die erforderlich 
ist, um die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen 
und der Sozialen Sicherungssysteme zu sichern.

Dies ist eine Festveranstaltung und ich möchte jetzt 
nicht mit den Details der Berechnungen zu Tragfähig-
keitsindikatoren langweilen. Das ist auch wegen des 
engen zeitlichen Rahmens gar nicht möglich. Aber die 
Botschaft ist für mich klar: Momentan und auch noch 
in den kommenden Jahren ist die Bewältigung der eu-
ropäischen Schuldenkrise das alles dominierende 
wirtschaftspolitische Problem. Verglichen damit er-
scheinen Probleme der Sozialpolitik, der Arbeits-

marktpolitik oder auch der Steuerpolitik vergleichs-
weise klein und nicht wirklich vordringlich. Aber das 
wird sich wieder ändern. Wenn es gelingt, die europä-
ische Schuldenkrise in den Griff zu bekommen – und 
seit der Ernennung von Lucas Papademos zum grie-
chischen und Mario Monti zum italienischen Minis-
terpräsidenten bin ich wieder etwas optimistischer, 
beides sind ja seriöse und ausgezeichnete Ökonomen 
– wenn es also gelingt, die Schuldenkrise in den Griff 
zu bekommen, steht der Reformbedarf in den Sys-
temen der Sozialen Sicherung wieder ganz vorn auf 
der Agenda. Dieser Reformbedarf ist wesentlich ge-
trieben durch den demographischen Wandel. Dazu 
braucht es fundierte und seriöse wissenschaftliche 
Analysen. Auch wenn die Konjunkturprognosen, an 
denen ich im Sachverständigenrat 10 Jahre beteiligt 
war, nicht immer richtig waren, bin ich ganz sicher, 
dass eine andere Prognose zutreffen wird: Das Max-
Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik wird 
im Diskussionsprozess um den Reformbedarf und die 
Ausgestaltung der sozialen Sicherung die führende 
Rolle einnehmen. Deshalb zum Schluss noch einmal 
mein Glückwunsch zu dieser Verbindung von Sozial-
recht und Sozialpolitik. 

1  Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen (2000): Freizügigkeit und soziale Sicherung in Europa, 
Schriftenreihe des Bundesministeriums der Finanzen, Band 69, Bonn.

2  Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung; Max-Planck-Institut für Geistiges 
Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht; Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (2006): Reform der Ein-
kommens- und Unternehmensbesteuerung durch die Duale Einkommensteuer, Schriftenreihe des Bundesministeriums 
der Finanzen, Band 79, Bonn.

3  Vgl. 3  Vgl. 3  Stefan Moog und Bernd Raffelhüschen (2011): Ehrbare Staaten? Tatsächliche Staatsverschuldung in Europa 
im Vergleich, Argumente zu Marktwirtschaft und Politik Nr. 115, Berlin.

4  Vgl. dazu etwa die Sensitivitätsanalysen in: Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 4  Vgl. dazu etwa die Sensitivitätsanalysen in: Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 4  

(2003): Staatsfinanzen konsolidieren – Steuersystem reformieren, Jahresgutachten 2003/04, Tabelle 55, S. 280, Wiesbaden.
5 European Commission (2009): Sustainability Report 2009, European Economy 9, Luxembourg.
6 Bundesministerium der Finanzen (2011): Dritter Bericht zur Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen, Berlin.
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